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Verteilungsplan 
 
 
Die Sammlung betrieblicher Vorschriften ist 
 
 
(1) je einmal zuzuteilen: 
 Landesbevollmächtigter für Bahnaufsicht 

 Betriebsleiter infrastrukturnutzender EVU und Vereinigungen 
 Zugleiter der Rennsteigbahn GmbH & Co KG    ●                                                             
 Beteiligte Fahrdienstleiter der DB AG 
 Sonstige beteiligte Fachdienste der Rennsteigbahn GmbH & Co KG                ● 
 Für die Rennsteigbahn GmbH & Co KG tätige Dritte, soweit erforderlich           ● 
 zuständige BGS-Dienststellen 
 
 

(2) persönlich zuzuteilen: 
 

Mitarbeiten mit Leitungs- und Überwachungsfunktionen 
Mitarbeitern, die Fahrpläne und Bauanordnungen erstellen 
 

(3) zugänglich zu machen: 
 

allen übrigen im Betriebsdienst tätigen Beschäftigten 
Lehrkräfte im Bahnbetrieb 
 
 
 

Es obliegt der Betriebsleitung der infrastrukturnutzenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), ihren im Fahrdienst tätigen Mitarbeitern, 
diese SbV zuzuteilen bzw. zugänglich zu machen.  
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I. Örtliche Bestimmungen zur FV-NE, zum Signalbuch 
● DV 301 und zur SbV Teil A 

 
 
         Strecke (Ilmenau) – Schleusingen – (Themar) 

 
Die Strecke ist eine eingleisige Nebenbahn.  
Die Infrastrukturgrenzen sind km 19,400  (Bf Ilmenau) und km 61,545               
(Bf Themar Grenzzeichen der Weiche 24). 

 
Die Strecke ist Geltungsbereich der Fahrdienstvorschrift für 
Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE) und des Signalbuch DV 301. 
 
Für das Befahren der Steilstrecken zwischen Stützerbach und Schleusingen 
gilt die „Richtlinie für den Betrieb auf der Steilstrecke Stützerbach – 
Schleusingen“ der Rennsteigbahn GmbH & Co KG. 
. 
Die Strecke wird im Zugleitbetrieb nach FV-NE betrieben. 

● Der Zugleiter leitet den Zugbetrieb vom Bahnhof Rennsteig aus. 
● Im Bahnhof Rennsteig befindet sich der Sitz des örtlichen Betriebsleiters. 

 
● Alle Züge und Sperrfahrten, die den Bereich des Zugleitbetriebes befahren, 
● müssen ein Mobiltelefon mitführen. Die Streckentriebfahrzeuge müssen 

zusätzlich mit Zugbahnfunk ausgerüstet sein. 
 

Für die Bahnsteige der Bahnhöfe zwischen Ilmenau Bad und Themar werden 
● Züge, die Reisende befördern, mit einer maximalen Zuglänge von 90 m 
● zugelassen. 
● Ausnahmen davon werden im Bedarfsfall mit einer betrieblichen Anweisung   
        geregelt. 

 
● Der Bremsweg beträgt auf der gesamten Strecke 400 m.  
 
● Ausnahmen: 

In der Fahrtrichtung Ilmenau Bad nach Ilmenau beträgt der Vorsignalabstand 
zum Einfahrsignal F des Bf Ilmenau 700 m. 

● Der Bremswegabstand zwischen Kreuztafel und Einfahrsignal K des Bahnhof 
● Themar beträgt ebenfalls 700 m. 
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Örtliche Bestimmungen für den Bahnhof Ilmenau  

 
a)   Beschreibung, Lage 
 

Der Bf Ilmenau ist Zuglaufmeldestelle außerhalb der Zugleitstrecke. ● 
Die örtlichen Besonderheiten zur Konzernrichtlinie 408 sind im Abschnitt ● 
Örtliche Richtlinien zur Konzernrichtlinie 408 zu dieser SbV beschrieben. ●  
 
Am Grenzzeichen der Weiche 3 (W 3) in Richtung GS I beginnt der ● 
Werkzaun des Betriebswerkes Ilmenau (Bw) der RBG.  ● 
Ab hier gelten die Bestimmungen der FV-NE für das Rangieren. ● 
Durch die Gleissperre GS I (hinter Weiche 3) wird der Bereich des Bw    ● 
betrieblich von den Gleisen 1 -5 abgegrenzt. ● 
Im Bw werden nur Rangierfahrten durchgeführt. ● 
Der Schlüssel für die Weiche 3 befindet sich beim Fdl „In“. ● 
Alle Weichen werden ortsgestellt. ● 
 
  

b)  Benachbarte Zuglaufmeldestellen 
 
In Richtung Themar:   Zlmst Hp Ilmenau Bad ●
  

c)  Kreuzungs- und Überholmöglichkeiten benachbarter Betriebsstellen 
 
Die nächsten Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten befinden sich   
in Stützerbach sowie Elgersburg (Bf der DB Netz AG). ● 
 

d)  Fernmeldeeinrichtungen 
 
Der Zugleiter Rennsteig ist nur über Festnetzrufnummer erreichbar. ● 
 
Zur Verbindung mit dem Fdl Ilmenau steht auf dem Bahnsteig 2 eine ● 
Bahnhofringleitung zur Verfügung. ● 
 

e)  Gleise und Nutzlängen ● 
Haupt- 
gleis Nr. 

Neben- 
gleis Nr. 

Verfügbare 
Gleislänge 

(m) 

Nutzbare 
Gleislänge 

(m) 

Zweck- 
bestimmung 

Betriebsführer 

1  1100 700 (230) Ein- und 
Ausfahrgleis 

DB Netz AG 

2  973 700 (300) Ein- und 
Ausfahrgleis 

DB Netz AG 

 5 200  Abstellgleis DB Netz AG 
 13 260  Abstellgleis RBG 
 14 180  Ladegleis RBG 
 15 110  Ladegleis RBG 
 16 100  Abstellgleis RBG 
 17 30  Lokschuppengleis RBG 
 17a 30  Lokschuppengleis RBG 
 18 120  Abstellgleis RBG 

    Der Klammerwert gibt die Bahnsteiglänge an. 
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f) Grenzen zu anderen Infrastrukturunternehmen 

 
● Die wirtschaftliche Grenze zum Bereich der DB Netz AG befindet   
● sich in km 19,400 des Bahnhof Ilmenau.   
● Die betriebliche Grenze mit Wechsel der Gültigkeitsbereiche der            
● Vorschriften befindet sich am Standort des Einfahrsignal F in km 19,520.  
● Ab Standort Einfahrsignal F in Richtung Themar gilt das Regelwerk  
● der RBG.     

 
 

g) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 9 (1) 
● Schriftliche Weisungen für Züge, die ab Ilmenau auf die Strecke der   
● RBG übergehen und deren Gültigkeit ab dem km 19,520 in Richtung 
● Themar liegt, werden dem Zugführer durch den Zugleiter Rennsteig im  
●     Bahnhof Ilmenau fernmündlich übermittelt. Der Fdl Ilmenau erstellt keine  
● Befehle für den Geltungsbereich der FV-NE.  
 
 
 

Zu FV-NE § 10 (4) 
● Der Zugführer führt auf dem Bf Ilmenau die Fahranfrage an den   
●  Zugleiter Rennsteig durch. Er darf den Zug in Richtung Ilmenau Bad erst  
● dann das Abfahrsignal geben, wenn er die Fahrerlaubnis des Zugleiters 
● erhalten und der Fahrdienstleiter Ilmenau die Zustimmung zur Abfahrt erteilt. 
● hat. Bei Zügen ohne Zugführer ist analog zu verfahren.  
 
 

Zu FV-NE § 15 (10) 
● Je ein Schlüsselbrett mit Zugführerschlüsseln Form „b“ wird in den 
● Lokschuppen Ilmenau und Schleusingen aufbewahrt. Ein weiteres 
● Schlüsselbrett befindet sich beim Zugleiter im Bf Rennsteig unter  
 Verschluss. 
● Die Zugführerschlüssel Form b sind auf dem Streckenabschnitt  
● Ilmenau Bad – Schleusingen anzuwenden. 
 
● Der Zugleiter Rennsteig sorgt dafür, dass sich auf den Streckenabschnitten 
● Ilmenau Bad – Rennsteig und Rennsteig – Schleusingen jeweils nur ein  
● Schlüsselbrett in Gebrauch befindet. Dazu ist das Schlüsselbrett von 
● Zügen, die über den Bf Rennsteig hinausfahren, beim Zugleiter abzugeben. 
 
● Es ist zugelassen, dass Züge, die über den Bf Rennsteig hinaus weiterfahren, 
● das jeweilige Schlüsselbrett behalten, wenn sie keine Kreuzung mit anderen  
● Zügen durchführen und sich kein weiterer Zug auf dem laut Fahrplan zu 
● befahrenden Streckenabschnitt befindet. 
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Zu FV-NE § 17 (7) 
      Regelungen zur Zugfolge: 
 In Richtung Themar:    Zlmst Hp Ilmenau Bad.  ●                                                                                          
 Es darf ein Zug bis zum Hp Ilmenau Bad folgen, wenn der vorausgefahrene ● 
 Zug für die Zlmst Bf Stützerbach eine Ankunftsmeldung abgegeben hat.  ●     
  
 Es darf ein Zug auch dann bis zum Haltepunkt Ilmenau Bad folgen, wenn      
 der vorausgefahrene Zug für die Zuglaufstelle Manebach eine ● 
 Ankunftsmeldung an den Zugleiter Rennsteig abgegeben hat. Dafür ist für ● 
 den vorausfahrenden Zug im Fahrplan oder durch Befehl im Haltepunkt  ● 
 Manebach eine Zuglaufmeldung anzuweisen. ●

  
     
 

Zu FV-NE § 35 (2) 
 Züge dürfen regelmäßig zwischen Ilmenau und Stützerbach ● 
 nachgeschoben werden. Das nachschiebende Triebfahrzeug ist stets ●  
 mit dem Zug zu kuppeln. ● 
  
 
h)    Rangieren im Bw Ilmenau 

Zu FV-NE § 51 (12) 
 Als Rangierseite wird die dem Empfangsgebäude zugewande Seite ●

  
 festgelegt. ●

  
 
 

Zu FV-NE § 51 (13) 
 Beim Rangieren sind alle Fahrzeuge an die Hauptluftleitung  ● 
 anzuschließen und die Bremsen sind, soweit technisch möglich,   ● 
 einzuschalten. ● 
 Handbremsen dürfen erst nach dem Kuppeln mit dem Triebfahrzeug  ● 
 gelöst werden. ● 
 
                                                                                                 Zu FV-NE § 52 (1)  

Der Triebfahrzeugführer, in seinem Auftrag der Rangierbegleiter,  ● 
unterrichtet den Fahrdienstleiter Ilmenau über die beabsichtigten  ● 
Rangierfahrten vom Bw in den Bf Ilmenau und umgekehrt.  ● 
Wenn die Rangierfahrten vom Fdl Ilmenau zugelassen werden, bringt er ● 
den Schlüssel der Weiche 3 mit, stellt W 3 um und anschließend die GS I. ● 
Nach Abschluss des Rangierens sind die Gleissperre sowie die Weiche in ● 
Grundstellung zu legen und der Schlüssel W 3 beim Fdl abzugeben. ●  
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Zu FV-NE § 53 (5)   

1 2 3 
Bereich: Maßgebende Neigung: Höchste zulässige 

Geschwindigkeit 
Gesamter 
Gleisbe-
reich der 
RBG 

 
5,5 ‰ 

 
10 km/h 

4 5 6 
Wenn 
rangiert 
wird mit 
der 
Baureihe
: 

Achsenzahl, die ohne 
wirkende Wagenbremse 
bewegt werden darf: 

Stärkere Wagengruppen als in 
Spalte 5 genannt: 

 Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

310 0 0 je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

323  
(15 t BrG) 

2 2 

323  
(17 t BrG) 

4 2 

311, 323 
(21 t BrG) 

4 4 

312.0, 
332 

4 4 

312.1-2, 
333/335 

6 4 

andere 
Baureihen 

6 4 

 
Zu FV-NE § 53 (11 bis 13) 

● In den Gleisen 13,14,15,16 und 18 dürfen bis zu zwei gekuppelte     
● Wagen verschoben werden. Der Anhang I enthält das Merkblatt der RBG. 
 
 
 

Zu FV-NE § 56 (1) 
● Das Abstoßen und Ablaufen von Wagen ist auf allen Gleisen verboten.  

 
 

Zu FV-NE § 58 (3) 
● Für je angefangene 200 t oder 8 Achsen ist eine Hand- oder  
● Feststellbremse zu bedienen.  

 
 

Zu FV-NE § 59 (3) 
 bleibt offen 
 

● 
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i)   Bestimmungen zum Signalbuch 
 

Zu DV 301 §  42 (2) 
 Die Weichensignale sind nicht beleuchtet und nicht rückstrahlend.   ●     
 
 
j)   Weitere zusätzliche Bestimmungen 
 
 bleibt offen 
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Örtliche Bestimmungen für den Hp Ilmenau Bad 
 
a)  Beschreibung und Lage 
 
 Ilmenau Bad ist ein Haltepunkt und unbesetzte Zuglaufmeldestelle. 
 Der Haltepunkt liegt in km 20,485. Die gewöhnlichen Halteplätze sind in  
 beiden Fahrtrichtungen durch Signale So 8 bestimmt. 
 
● Die Bahnsteiglänge beträgt 115 m.  
 
 Anlage1: Lageplanskizze 
 
  
b) Benachbarte Zuglaufmeldestellen                                                            
 
● In Richtung Themar:   Zlmst Bf Stützerbach 
   
● In Richtung Ilmenau:   Zmst Bf Ilmenau                                                        
 
 
c)  Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten benachbarter 

Betriebsstellen 
 
 Die nächsten Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten befinden sich in 

Stützerbach und Ilmenau (Bf der DB Netz AG) 
 

 
d) Fernmeldeeinrichtungen 
 
 Am Bahnsteigende Richtung Ilmenau befindet sich ein Streckenfernsprecher 

zur Abgabe der Zuglaufmeldungen. 
 Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig  

erreicht. 
 Der Fahrdienstleiter Ilmenau kann mithören. 
 
 Neben dem Fernsprechkasten befindet sich der Schlüsselschalter zur 

Handeinschaltung des Bü km 20,400 Richtung Ilmenau. 
 

 
e) Grenzen zu anderen Infrastrukturunternehmen 
 
● Die wirtschaftliche Grenze zum Bereich der DB Netz AG befindet   
● sich in km 19,400 des Bahnhof Ilmenau.   
● Die betriebliche Grenze mit Wechsel der Gültigkeitsbereiche der            
● Vorschriften befindet sich am Standort des Einfahrsignal F in km 19,520.  
● Ab Einfahrsignal F in Richtung Ilmenau gilt das Regelwerk der DB AG.  

 
    



Rennsteigbahn GmbH & Co. KG 
SbV Teil B 

SbV Teil B Strecke   
B 1 
          

13 

  
  

f) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
  bleibt offen 

 
 

Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 
 Der Haltepunkt Ilmenau Bad ist unbesetzte Zuglaufmeldestelle. Die 

zuständige Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
 Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen  
 Befehl durchzuführen. 
 
 

         Zu FV-NE § 7 (2) 
 Zuglaufmeldungen werden durch den Zugführer, bei Zügen, die nur mit dem 

Triebfahrzeugführer allein besetzt sind, durch den Triebfahrzeugführer 
durchgeführt.  

 
 

                                                                                        Zu FV-NE § 10 (8)   
 Rückmelden nach Ilmenau: Das Rückmelden an den Fdl Ilmenau durch den 

Zugleiter für Züge in der Fahrtrichtung nach Stützerbach darf erst 
 erfolgen, wenn für Ilmenau Bad eine Ankunftsmeldung an den Zugleiter ● 

Rennsteig abgegeben wurde.  
 
 

Zu FV-NE § 17 (7) 
 Regelungen zur Zugfolge: 
 In Richtung Themar:   Zlmst Bf Stützerbach.   
 Es darf ein Zug mit Halt an der Trapeztafel des Bf Stützerbach ●  
 folgen, wenn der vorausgefahrene Zug in den Bf Stützerbach eingefahren ● 
 ist und der Zugleiter eine Ankunftsmeldung erhalten hat. ●

           
 Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Stützerbach ohne Halt an der ●  
 Trapeztafel folgen, wenn der vorausgefahrene Zug vollständig in ●   
 den Bf Rennsteig eingefahren ist.   ●  
   
 Es darf ein Zug ohne Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs ● 
 Stützerbach erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine ● 
 Ankunftsmeldung für den Bf Stützerbach abgegeben hat und die ●  
 Räumung sowie die Einstellung der Fahrstraße für den folgenden Zug ● 
 meldet. ●                                                    
    
 Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug ● 
 lautet: ● 
 „Bahnhof Stützerbach: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach Gleis ... ● 

(Gleis.- Nr.) gesichert“. ● 
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● Es darf ein Zug auch dann bis zum Haltepunkt Manebach folgen, wenn  
● der vorausgefahrene Zug für die Zlmst Stützerbach eine Ankunftsmeldung  
● an den Zugleiter Rennsteig abgegeben hat und für den folgenden Zug im  
● Fahrplan oder durch Befehl im Haltepunkt Manebach eine Zuglaufmeldung  
● angewiesen wird.     
        
 

 
● In Richtung Ilmenau:   Zmst Bf Ilmenau.   
● Es darf ein Zug bis zum Einfahrtsignal F in km 19,520 des   
● Bf Ilmenau folgen, wenn der vorausgefahrene Zug in Ilmenau  
● eingefahren ist und die Rückmeldung durch Fdl Ilmenau an den   
● Zugleiter Bf Rennsteig erfolgte  

 
 

                                                                                     Zu FV-NE § 27 
(14) 

Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig nicht statt. 
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Örtliche Bestimmungen für den Hp Manebach 
 

a) Beschreibung, Lage 
 Manebach ist ein Haltepunkt und unbesetzte Zuglaufstelle. 
 Der Haltepunkt liegt in km 23,550. Die gewöhnlichen Halteplätze sind in 

beiden Fahrtrichtungen durch Signale So 8 bestimmt. 
 
 Die Bahnsteiglänge beträgt 95 m.       ●                                                             

  
     Anlage 1: Lageplanskizze 
 
 
b) Fernmeldeeinrichtungen 
 
 Am Empfangsgebäude (Gleisseite) befindet sich ein Streckenfernsprecher zur 

Abgabe der Zuglaufmeldungen. 
 Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig  

erreicht. 
 Der Fahrdienstleiter Ilmenau kann mithören. 
 
 
c) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
     bleibt offen 

 
 

Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 
 Der Haltepunkt Manebach ist unbesetzte Zuglaufstelle. Die zuständige 

Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
 Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen Befehl 

durchzuführen. 
 

         Zu FV-NE § 7 (2) 
 Zuglaufmeldungen werden durch den Zugführer, bei Zügen, die nur mit dem 

Triebfahrzeugführer allein besetzt sind, durch den Triebfahrzeugführer 
durchgeführt.  

 
Zu FV-NE § 17 (7) 

 Regelungen zur Zugfolge: 
 In Richtung Themar:   Zlmst Bf Stützerbach.   
 Es darf ein Zug mit Halt an der Trapeztafel des Bf Stützerbach ● 

folgen, wenn der vorausgefahrene Zug in den Bf Stützerbach eingefahren ● 
 ist und der Zugleiter eine Ankunftsmeldung erhalten hat. ●

      
 Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Stützerbach ohne Halt an der ●  
 Trapeztafel folgen, wenn der vorausgefahrene Zug vollständig in ●   
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 den Bf Rennsteig eingefahren ist. ●    
   

● Es darf ein Zug ohne Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs  
● Stützerbach erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine  
● Ankunftsmeldung für den Bf Stützerbach abgegeben hat und die    
● Räumung sowie die Einstellung der Fahrstraße für den folgenden Zug  
● meldet.                                                    
    
● Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug 
● lautet:     
● „Bahnhof Stützerbach: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach Gleis ...   
● (Gleis.- Nr.) gesichert“.    
 
 
 
● In Richtung Ilmenau:   Zlmst Hp Ilmenau Bad.   
● Es darf ein Zug bis zum Haltepunkt Ilmenau Bad  
● folgen, wenn der vorausgefahrene Zug vollständig in Ilmenau  
● eingefahren ist und die Rückmeldung durch Fdl Ilmenau an den   
● Zugleiter Bf Rennsteig erfolgte  
 

 
 

Zu FV-NE § 27 (14) 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig nicht statt. 
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Örtliche Bestimmungen für den Bf Stützerbach 
 
a) Beschreibung, Lage 
 
 Stützerbach ist ein Bahnhof und unbesetzte Zuglaufmeldestelle. 

 
Der Bahnhof ist durch Trapeztafeln So 5 jeweils in km 28,704 aus  

 Richtung Ilmenau sowie in km 29,262 von Rennsteig gegen die  
 freie Strecke abgesichert. 
 
 Der Bahnhof ist mit Handweichen ausgerüstet.  
 
 Gleis 2 ist das durchgehende Hauptgleis.  
 
 Die gewöhnlichen Halteplätze der Züge sind in beiden Richtungen durch 

Signale So 8 bestimmt. 
 
 Zwischen den Gleisen 2 und 3 befinden sich zwei Wasserkräne. 
 
      Anlage 1: Lageplanskizze 
 
 
 b)  Benachbarte Zuglaufmeldestellen                
  
   In Richtung Themar:     Zlmst Bf Rennsteig. ●  

                                                                                               
 In Richtung Ilmenau:    Zlmst Hp Ilmenau Bad. ●  

  
 
c)  Kreuzungs- und Überholmöglichkeiten benachbarter Betriebsstellen 
 
 Die nächsten Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten befinden sich  
 in Rennsteig sowie in Ilmenau (Bf der DB Netz AG). 
 
 
d) Fernmeldeeinrichtungen 
 
 Am Empfangsgebäude (Gleisseite) befindet sich ein Streckenfernsprecher  
 zur Abgabe der Zuglaufmeldungen. 
 Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig  

erreicht. 
 Der Fahrdienstleiter Ilmenau kann mithören. ●                                                  
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e)  Gleise und Nutzlängen 
 
Gleis Kategorie von  bis Nutzlänge 
1 Nebengleis Weiche 5 Weiche 6 90 m 
1a Kopframpe Weiche 5 Gleisabschluss 50 m 
1b Nebengleis Weiche 6 Gleisabschluss 130 m 
2 Durchgehendes 

Hauptgleis 
Weiche 4 Weiche 7 200 m (105 m) 

3 Hauptgleis  Weiche 2 Weiche 9 235 m (105 m) 
Der Klammerwert gibt die Bahnsteiglänge an. 
 

f)  Grenzen zu anderen Infrastrukturunternehmen 
 
 bleibt offen 

 
 

g) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
  bleibt offen 

 
Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 

 Der Bahnhof Stützerbach ist Zuglaufmeldestelle. Die zuständige  
 Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
 Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen    
  Befehl durchzuführen. 
 
 

Zu FV-NE § 7 (2) 
 Der Bahnhof Stützerbach ist unbesetzt. Zuglaufmeldungen werden  
 durch den Zugführer, bei Zügen, die mit dem Triebfahrzeugführer allein 

besetzt sind, durch den Triebfahrzeugführer an den Zugleiter durchgeführt. 
 
 

Zu FV-NE § 7 (5) 
 Muss der Reisendenüberweg durch einen einfahrenden Zug befahren  
 werden, ist durch das Zugpersonal des ersteingefahrenen Zuges die 

Sicherung durchzuführen.  
● Im Fahrplan oder durch Befehl wird vorsichtige Einfahrt vorgeschrieben  

(vE). Vor dem Befahren ist durch das führende Triebfahrzeug  
 Achtungssignal zu geben. 
 
 
         Zu FV-NE § 10 (8) 
● Bevor der Zugleiter Rennsteig einem Zug in Fahrtrichtung Ilmenau die   
● Erlaubnis zur Fahrt geben darf, muss der Zugleiter den Zug beim         
● Fahrdienstleiter Ilmenau anbieten und dieser muss den Zug annehmen.  
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Zu FV-NE § 14 (4) 
 bleibt offen 
 
 

Zu FV-NE § 14 (5) 
 Besetzte Einfahrgleise sind durch Eintrag „ Gleis ... (Nr.) besetzt. (Uhrzeit)“ ●    
 im „Meldebuch für den Zugleiter“ zu kennzeichnen, wenn die Belegung         ●  
 voraussichtlich mehr als 20 Minuten beträgt. ● 
 
 

  Zu FV-NE § 15 (1) 
 Die Weichen werden vom Zugführer bedient. Bei Zügen ohne Zugführer ●  
 stellt der Tfz-Begleiter bzw. Rangierbegleiter im Auftrag des ● 

Triebfahrzeugführers die Weichen.  ●                   
 
 

Zu FV-NE § 15 (3) und (10) 
 Während der Zugfahrten müssen alle Weichen ( auch die Schutzweichen) 
 in der Stellung für den entsprechenden Fahrweges verschlossen sein. 
 
  

      Zu FV-NE § 15 (10) 
 Je ein Schlüsselbrett mit Zugführerschlüsseln Form b wird in den ● 

Lokschuppen Ilmenau und Schleusingen aufbewahrt. Ein weiteres ● 
Schlüsselbrett befindet sich beim Zugleiter im Bf Rennsteig unter ●  

 Verschluss. ● 
 Die Zugführerschlüssel Form b sind auf dem Streckenabschnitt  ● 
 Ilmenau Bad – Schleusingen anzuwenden. ● 
 
 Der Zugleiter Rennsteig sorgt dafür, dass sich auf den Streckenabschnitten ● 
 Ilmenau Bad – Rennsteig und Rennsteig – Schleusingen jeweils nur ein ●  
 Schlüsselbrett in Gebrauch befindet. Dazu ist das Schlüsselbrett von ● 
 Zügen, die über den Bf Rennsteig hinausfahren, beim Zugleiter abzugeben. ● 
 
 Es ist zugelassen, dass Züge, die über den Bf Rennsteig hinaus ● 
 weiterfahren, das jeweilige Schlüsselbrett behalten, wenn sie keine ●  
 Kreuzung mit anderen Zügen durchführen und sich kein weiterer Zug ●  
 auf dem laut Fahrplan zu befahrenden Streckenabschnitt befindet. ● 
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Zu FV-NE § 17 (7) 

  Regelungen zur Zugfolge: 
●  In Richtung Themar:    Zlmst Bf Rennsteig.                                                                                                
  Ein Zug darf bis zum Einfahrsignal A des Bf Rennsteig folgen, wenn der    
●  vorausgefahrene Zug im Bf Rennsteig vollständig eingefahren ist. 
 
●     In Richtung Ilmenau:    Zlmst Hp Ilmenau Bad.   
●  Es darf ein Zug bis zum Haltepunkt Ilmenau Bad folgen, wenn der Zugleiter 
●  Rennsteig für den vorausgefahrenen Zug eine Rückmeldung vom  
●  Fahrdienstleiter Ilmenau über die Ankunft in Ilmenau erhält. 
 
●  Es darf ein Zug bis zum Haltepunkt Manebach nur dann folgen, wenn der                   
●  vorausgefahrene Zug für die Zlmst Ilmenau Bad eine Ankunftsmeldung  
● an den Zugleiter Rennsteig abgegeben hat und für den folgenden Zug im 
● Fahrplan oder durch Befehl im Haltepunkt Manebach eine  
● Zuglaufmeldung angewiesen wird.    
        

 
                        Zu FV-NE § 20 (2) 

 Das Kreuzen von Zügen ist zulässig. Der zuerst einfahrende Zug fährt  
 nach Gleis 2. Der als zweiter einfahrende Zug hält vor der Trapeztafel  
 so lange, bis er mit Zp 6 oder mündlich zur Einfahrt nach Gleis 3  
 beauftragt wird bzw. er wurde durch Fahrplan bzw. Befehl zur Einfahrt  
 ohne Halt vor So 5 beauftragt.  
 
 

         Zu FV-NE § 21 (2) 
 Das Überholen von Zügen ist zulässig. Dabei benutzen die zu überholenden 

Züge Gleis 2, die überholenden Züge Gleis 3. 
 
 

                                                                                        Zu FV-NE § 27 (14) 
 Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig nicht  
 statt. 
 
 

Zu FV-NE § 32 (1) 
 Siehe Verzeichnis der zulässigen Zuglängen und Höchstlasten, Abschnitt V. 
 
 

Zu FV-NE § 32 (7) und (8) 
 Einschränkungen von Radsatz- und Meterlasten sind im  
 Abschnitt VI zusammengestellt. 

 
 

Zu FV-NE § 35 (2) 
 Züge dürfen regelmäßig zwischen Stützerbach und Rennsteig  
 nachgeschoben werden. Das nachschiebende Triebfahrzeug ist stets  
 mit dem Zug zu kuppeln. 
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Zu FV-NE § 51 (12) 

 Als Rangierseite wird die vom Empfangsgebäude abgewande Seite ● 
 festgelegt. ● 
 

 
Zu FV-NE § 51 (13) 

 Beim Rangieren sind alle Fahrzeuge an die Hauptluftleitung anzuschließen ● 
 und die Bremsen sind, soweit technisch möglich, einzuschalten. ● 
 Handbremsen dürfen erst nach dem Kuppeln mit dem Triebfahrzeug gelöst ● 

werden. ● 
 
 
 

Zu FV-NE § 53 (5) 
1 2 3 

Bereich: Maßgebende Neigung: Höchste zulässige Geschwindigkeit 
Gesamter 
Bahnhof 

24,94 ‰ 25 km/h 

4 5 6 
Wenn 
rangiert 
wird mit 
der 
Baureihe: 

Achsenzahl, die ohne 
wirkende Wagenbremse 
bewegt werden darf: 

Stärkere Wagengruppen als in Spalte 
5 genannt: 

 Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

310 0 0 je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

323 (15 t 
BrG) 

2 2 

323 (17 t 
BrG) 

4 2 

311, 323 
(21 t BrG) 

4 4 

312.0, 332 4 4 
312.1-2, 
333/335 

6 4 

andere 
Baureihen 

6 4 

 
 Das Triebfahrzeug muss sich dabei stets auf der Talseite ● 
 (Richtung Ilmenau) befinden, wenn sich Wagen ohne wirksame Bremse ● 
 in der Rangierabteilung befinden und in den Hauptgleisen rangiert werden ● 

sollen. ● 
 Ausnahme: Rangieren von Wagen nach Gleis 1a aus Richtung der Einfahr- ● 
 weiche 9 über die Weichen 7 und 6 und Gleis 1. ● 
 Die Weiche 5 muss dabei in Grundstellung liegen. ● 
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Zu FV-NE § 53 (11 bis 13) 

● In Gleis 1a und Gleis 1 b dürfen bis zu zwei gekuppelte Wagen verschoben  
● werden. Der Anhang I enthält das Merkblatt der RBG.  
 
 

Zu FV-NE § 55 (2) 
 Beim Befahren des höhengleichen Bahnsteigzugangs durch  
 Rangierabteilungen ist dieser durch den Rangierbegleiter vor dem Befahren 

zu sichern. 
 
 

Zu FV-NE § 56 (1) 
● Das Abstoßen und Ablaufen von Wagen ist auf allen Gleisen verboten. 

 
 

Zu FV-NE § 58 (2) 
● An beiden Wasserkränen sind jeweils 2 Hemmschuhe verschlossen  
● gelagert. Die Schlüssel befinden sich am Zugführerbrett. 
 

Zu FV-NE § 58 (3) 
● Abgestellte Fahrzeuge sind im gesamten Bahnhofsbereich stets festzulegen. 
● In den Hauptgleisen ist das Abstellen von Fahrzeugen bis zu 2 Stunden   
● zulässig.  
 

 
Zu FV-NE § 59 (3) 

 Gleichzeitige Zug- und Rangierfahrten sind im gesamten Bahnhofsbereich 
nicht zulässig. 

 
 
h) Bestimmungen zum Signalbuch 
 

Zu DV 301 §  42 (2) 
● Die Weichensignale sind nicht beleuchtet und nicht rückstrahlend. 
 
 
i)  Weitere zusätzliche Bestimmungen 
 
 bleibt offen 
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Örtliche Bestimmungen für den Bahnhof Rennsteig 
 
 
a)  Beschreibung und Lage 
 
 Der Bahnhof Rennsteig ist Kopfbahnhof und Kreuzungsbahnhof auf der 

eingleisigen Nebenbahn Ilmenau – Themar. 
 
 Der Bahnhof Rennsteig ist Zugleitstelle für die Strecke (Ilmenau – Themar). 
 Die Zugleitstelle ist nach dem jeweils gültigem Dienstplan besetzt. Es  
 erfolgt unterbrochener Dienst.  
 
 Der Bahnhof ist durch das Einfahrsignal A  in km 33,142 aus Richtung 

Stützerbach sowie das Einfahrsignal B in km 33,755 aus Richtung 
Schmiedefeld gegen die freie Strecke abgesichert. 

 
 Der Bahnhof ist mit Handweichen ausgerüstet.  
 Gleis 2 ist das durchgehende Hauptgleis.                                                      ● 
    Der Stellwerksraum befindet sich im Empfangsgebäude. Er ist  
  ausgerüstet mit einem Kurbelwerk mit zwei Riegelkurbeln und zwei  
  Fahrstraßenhebeln sowie einem Stellpult für Lichtsignale.  
  Weiterhin befindet sich die Überwachung und Handeinschaltung für den Bü  
  in km 33,095 aus Richtung Stützerbach im Stellwerksraum.  
 Bahnhofs- und Streckenblock sind nicht vorhanden.  
 
 Die gewöhnlichen Halteplätze der Züge sind durch Signale So 8 bestimmt. 
 
 Anlage 1: Lageplanskizze 
 
 
b) Benachbarte Zuglaufmeldestellen      
    
 In Richtung Themar:     Zlmst Bf Schmiedefeld am Rennsteig.   
   
 In Richtung Ilmenau:    Zlmst Bf Stützerbach   
 
 
c) Kreuzungs- und Überholmöglichkeiten benachbarter Betriebsstellen 
 
 Die nächsten Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten befinden sich in 

Stützerbach sowie in Schmiedefeld am Rennsteig. 
 
 
d) Fernmeldeeinrichtungen 
 
 Als Fernsprechmittel stehen dem Zugleiter im Dienstraum zur Verfügung: 

a. Telekomtelefon Festnetz 
b. Zuglauffernsprecher 

B 2 
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e) Gleise und Nutzlängen 
       

Gl
e
i
s 

Kategorie von  bis Nutzlänge 
 
 

(m) 
1 Nebengleis Weiche 5 Gleisabschluss 105 
2 Hauptgleis Weiche 5 Weiche 9 135 (120) 
3 Hauptgleis Weiche 4 Weiche 9 135 (120) 
4 Nebengleis Weiche 2 Weiche 9 150 

  Der Klammerwert gibt die Bahnsteiglängen an. 
 
f) Grenzen zu anderen Infrastukturunternehmen 
 
 bleibt offen 
 
 
g) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
 bleibt offen                                                                                                        

 
Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 

 Der Bahnhof Rennsteig ist Zugleitstelle.  
 
 

Zu FV-NE § 7 (2) 
 Der Bahnhof Rennsteig ist mit einem Zugleiter besetzt.  
 
 
 

Zu FV-NE § 7 (5) 
 Muss der Reisendenüberweg durch einen einfahrenden Zug befahren  
 werden, ist durch das Zugpersonal des ersteingefahrenen Zuges die  
 Sicherung durchzuführen.  
 Im Fahrplan wird vorsichtige Einfahrt vorgeschrieben (vE). Vor dem  
 Befahren ist durch das führende Triebfahrzeug Achtungssignal zu geben. 
 

 
Zu FV-NE § 14 (1) 

● Der Bahnhof Rennsteig umfasst einen Fahrwegprüfbezirk. Die Prüfung   
● obliegt dem Zugleiter. Bei der Prüfung ist vor jeder Zugfahrt die Stellung   
● des Kurbelwerkes, die Stellung und Verriegelung (Verschluss) der Weichen 
● und Gleissperren sowie die Grenzzeichenfreiheit durch Besichtigung   
● zu prüfen. Das Festlegen abgestellter Fahrzeuge ist an den Fahrzeugen   
● direkt zu prüfen.  
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Zu FV-NE § 14 (4) 

 bleibt offen 
 
 

Zu FV-NE § 14 (5) 
 Besetzte Einfahrgleise sind durch Eintrag „ Gleis ... (Nr.) besetzt. (Uhrzeit)“  
 im „Zugmeldebuch für den Zugleiter“ zu kennzeichnen, wenn die Belegung 

voraussichtlich mehr als 20 Minuten beträgt. ● 
 
 

Zu FV-NE § 15 (1) 
 Die Weichen 9 und 10 werden grundsätzlich vom Tfz-Begleiter (Heizer) ● 

umgestellt. ● 
 Die anderen Weichen und Gleissperren werden vom Zugführer oder ●              
 Rangierbegleiter bedient. ●

                                                                                    
 

Zu FV-NE § 15 (3) und (10) 
 Während der Zugfahrten müssen alle Weichen ( auch die Schutzweichen)  
 und Gleissperren in der Stellung für den entsprechenden Fahrweges ● 
 verschlossen bzw. verriegelt sein. ● 
 
 

      Zu FV-NE § 15 (10) 
 Je ein Schlüsselbrett mit Zugführerschlüsseln Form b wird in den ● 

Lokschuppen Ilmenau und Schleusingen aufbewahrt. Ein weiteres ● 
Schlüsselbrett befindet sich beim Zugleiter im Bf Rennsteig unter ●  

 Verschluss. ● 
 Die Zugführerschlüssel Form b sind auf dem Streckenabschnitt  ● 
 Ilmenau Bad – Schleusingen anzuwenden. ● 
 
 Der Zugleiter Rennsteig sorgt dafür, dass sich auf den Streckenabschnitten ● 
 Ilmenau Bad – Rennsteig und Rennsteig – Schleusingen jeweils nur ein ●  
 Schlüsselbrett in Gebrauch befindet. Dazu ist das Schlüsselbrett von ● 
 Zügen, die über den Bf Rennsteig hinausfahren, beim Zugleiter abzugeben. ● 
 
 Es ist zugelassen, dass Züge, die über den Bf Rennsteig hinaus ● 
 weiterfahren, das jeweilige Schlüsselbrett behalten, wenn sie keine ●  
 Kreuzung mit anderen Zügen durchführen und sich kein weiterer Zug ●  
 auf dem laut Fahrplan zu befahrenden Streckenabschnitt befindet. ● 
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● Zu FV-NE § 16 (6)Verzeichnis der Zugschlussstellen Bf Rennsteig  
 
./. bedeutet, dass die Einrichtung nur bedient werden darf, wenn der Zug zum Halten gekommen ist 

1 2 3 4 5 
Bei der Fahrt eines Zuges Signal-

Zugschlussstelle 
Fahrstraßen-Zugschlussstelle 

auf Signal nach Signal auf Halt stellen 
oder Signalhebel 
zurücklegen, wenn der 
Zug mit Schlusssignal 
vorbeigefahren ist 

 
 
 
 

an 

Fahrstraße auflösen 
 
 
wenn der Zug am 
gewöhnlichen 
Halteplatz zum Halten 
gekommen oder 
vorbeigefahren ist 
 

an 

Fahrstraßenhebel 
zurücklegen 
 
wenn der Zug am 
gewöhnlichen 
Halteplatz zum Halten 
gekommen oder 
vorbeigefahren ist 
 

an 
A Gleis 2 So 12 W 2 c/d ./. ./. 
A Gleis 3 So 12 W 2 c/d ./. ./. 
     
B Gleis 2 So 12 W 2 c/d ./. ./. 
B Gleis 3 So 12 W 2 c/d ./. ./. 
     
Aus Gleis 2 Stützerbach  Ra 10 

Km 33,240 
Ra 10 
Km 33,240 

Aus Gleis 3 Stützerbach  Ra 10 
Km 33,240 

Ra 10 
Km 33,240 

     
Aus Gleis 2 Schmiedefeld  Ra 10 

Km 33,645 
Ra 10 
Km 33,645 

Aus Gleis 3  Schmiedefeld  Ra 10 
Km 33,645 

Ra 10 
Km 33,645 

 
 

Zu FV-NE § 17 (5) 
● Der Zug darf im Bahnhof Rennsteig erst abfahren, nachdem der Zugleiter  
● dem Zugführer die Fahrerlaubnis mündlich erteilt und den Abfahrauftrag  
● mit Signal Zp 9 gegeben hat. 

  
 

Zu FV-NE § 17 (7) 
 Regelungen zur Zugfolge: 
 In Richtung Themar:     Zlmst Bf Schmiedefeld am Rennsteig.  
 Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Schmiedefeld am Rennsteig ohne Halt   
● an der Trapeztafel folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine          
 Ankunftsmeldung für den Bf Schleusinger Neundorf abgegeben hat.  
 
● Es darf ein Zug ohne Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs  
● Schmiedefeld am Rennsteig erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug  
● eine Ankunftsmeldung für den Bf Schmiedefeld am Rennsteig abgegeben  
● hat und die Räumung sowie die Einstellung der Fahrstraße für den 
● folgenden Zug bestätigt.  
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   Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug ● 
 lautet:      ● 
 „Bahnhof Schmiedefeld: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach Gleis ...  ● 
 (Gleis.- Nr.) gesichert“. ●  
 
 In Richtung Ilmenau:    Zlmst Bf Stützerbach. ● 
 Es darf ein weiterer Zug mit Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs 

Stützerbach folgen, nachdem der vorausgefahrene Zug in Stützerbach  
 eine Ankunftsmeldung abgegeben hat. 
 
 Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Stützerbach ohne Halt an der 
  Trapeztafel erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine ● 
 Ankunftsmeldung für die Zuglaufmeldestelle Ilmenau Bad abgegeben hat. 
 
 Es darf auch dann ein Zug bis in den Bahnhof Stützerbach ohne Halt ●  
 an der Trapeztafel folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine ● 

Ankunftsmeldung für die Zuglaufstelle Manebach abgegeben hat. Er ist zur ● 
 Abgabe der Zuglaufmeldung in Manebach durch Fahrplan oder Befehl zu ● 
 beauftragen. ● 
 
 Es darf ein Zug in den Bahnhof Stützerbach ohne Halt an der ● 
 Trapeztafel erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine ● 
 Ankunftsmeldung für Stützerbach abgegeben hat und die Räumung  ● 
 sowie die Einstellung der Fahrstraße für den folgenden Zug meldet. ● 
 
 Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug lautet: ●      
 „Bahnhof Stützerbach: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach Gleis ...  
 (Gleis.- Nr.) gesichert“.  
 

 
        Zu FV-NE § 20 (2) 

 Das Kreuzen von Zügen ist zulässig. Der zuerst einfahrende Zug fährt  
 nach Gleis 2. 
  
        

Zu FV-NE § 21 (2) 
 bleibt offen 
 

                                                                                        Zu FV-NE § 27 (14)    
 Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig nicht  
 statt. 
 

Zu FV-NE § 32 (1) 
 Siehe Verzeichnis der zulässigen Zuglängen und Höchstlasten, Abschnitt V. 
 
 

Zu FV-NE § 32 (7) und (8) 
 Einschränkungen von Radsatz- und Meterlasten sind im  
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 Abschnitt VI zusammengestellt. 
 

Zu FV-NE § 35 (2) 
 Siehe Richtlinie für den Betrieb auf der Steilstrecke Stützerbach – Rennsteig  
 der Rennsteigbahn.  
 

Zu FV-NE § 51 (11) 
● Als Rangierseite wird die vom Empfangsgebäude abgewande Seite  
● festgelegt.  
 

Zu FV-NE § 51 (3) 
 Beim Rangieren sind alle brauchbaren Druckluftbremsen an die  
 Hauptluftleitung anzuschließen. 
  
 Handbremsen dürfen erst nach dem Kuppeln mit dem Triebfahrzeug gelöst 

werden. 
 
 Die Höchstgeschwindigkeit beim Rangieren beträgt 15 km/h. 
 

Zu FV-NE § 53 (5) 
● Bremsen bei Rangierfahrten  

1 2 3 
Bereich: Maßgebende Neigung: Höchste zulässige Geschwindigkeit 
Gesamter 
Bahnhof 

18,52 ‰ 15 km/h 

4 5 6 
Wenn 
rangiert 
wird mit 
der 
Baureihe: 

Achsenzahl, die ohne 
wirkende Wagenbremse 
bewegt werden darf: 

Stärkere Wagengruppen als in Spalte 
5 genannt: 

 Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

310 0 0 je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

323 (15 t 
BrG) 

2 2 

323 (17 t 
BrG) 

4 2 

311, 323 (21 
t BrG) 

4 4 

312.0, 332 4 4 
312.1-2, 
333/335 

6 4 

andere 
Baureihen 

6 4 

 
 

● Das Triebfahrzeug muss sich dabei stets auf der Talseite befinden, wenn   
● sich Wagen ohne wirksame Bremse in der Rangierabteilung befinden.  
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Zu FV-NE § 55 (2) 
 Beim Befahren des höhengleichen Bahnsteigzugangs durch 
 Rangierabteilungen ist dieser durch den Rangierbegleiter vor dem  
 Befahren zu sichern. 
 

Zu FV-NE § 56 (1d) 
 Das Abstoßen und Ablaufen von Wagen ist verboten. 

 
Zu FV-NE § 58 (2) 

 Im Fahrdienstleiterraum (unter dem Kurbelwerk) werden 4 Hemmschuhe ● 
 zum Sichern abgestellter Fahrzeuge aufbewahrt. ● 
 

Zu FV-NE § 58 (3) 
 Abgestellte Fahrzeuge sind im gesamten Bahnhofsbereich stets festzulegen. 
 In den Hauptgleisen ist das Abstellen von Fahrzeugen bis zu  ● 
 2 Stunden zulässig. ● 
 Das Abstellen von Wagen in Gleis 4 ist verboten. ●

  
 

Zu FV-NE § 59 (3) 
 Gleichzeitige Zug- und Rangierfahrten sind im gesamten Bahnhofsbereich  
 nicht zulässig. 
 
 
 
h) Bestimmungen zum Signalbuch 
 

Zu DV 301 §  42 (2) 
 Die Weichensignale sind nicht beleuchtet und nicht rückstrahlend. ● 

 
 

i) Weitere zusätzliche Bestimmungen 
 
bleibt offen 
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Örtliche Bestimmungen für den Bf Schmiedefeld am Rennsteig 
 
a)  Beschreibung und Lage 
 
 Der Bahnhof Schmiedefeld am Rennsteig ist Bahnhof auf der eingleisigen 

Nebenbahn Ilmenau – Themar. Der Bahnhof Schmiedefeld am Rennsteig ist 
Zuglaufmeldestelle.   

 Der Bahnhof ist durch Trapeztafel in km 35,100 aus Richtung Rennsteig und 
Trapeztafel in km 35,550 aus Richtung Schleusinger Neundorf gegen die  

 freie Strecke abgesichert. 
 
 Der Bahnhof ist mit Handweichen ausgerüstet.  
● Der Stellwerksraum befindet sich im Empfangsgebäude. Er ist  
●  ausgerüstet mit einem Kurbelwerk mit zwei Riegelkurbeln und zwei  
●  Fahrstraßenhebeln.   
 
 Gleis 1 ist durchgehendes Hauptgleis. 
 
 Die gewöhnlichen Halteplätze der Züge sind in beiden Richtungen durch  
 Signale So 8 bestimmt.  
 
● Weiterhin ist der Bf Schmiedefeld am Rennsteig mit einer mechanischen  
● Vollschranke ausgerüstet, die durch einen Schrankenwärter bedient wird.  
 

Anlage 1: Lageplanskizze 
 

 
b)  Benachbarte Zuglaufmeldestellen  

 
● In Richtung Themar:     Zlmst Schleusinger Neundorf  

 
● In Richtung Ilmenau:    Zlmst Rennsteig  

 
 
 

c) Kreuzungs- und Überholmöglichkeiten benachbarter Betriebsstellen 
 
 Die nächsten Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten befinden sich in 

Schleusinger Neundorf sowie in Rennsteig. 
 
 
d) Fernmeldeeinrichtungen 
 
 Am Empfangsgebäude (Gleisseite) befindet sich ein Streckenfernsprecher zur 

Abgabe der Zuglaufmeldungen. 
 Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig  

erreicht. 
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 Der Fahrdienstleiter Themar kann mithören. 
 
 

e) Gleise und Nutzlängen 
Gleis Kategorie Von  bis Nutzlänge 
1 Hauptgleis Weiche 1 Weiche 3 222 m (120) 
2 Hauptgleis Weiche 1 Weiche 3 196 m (120) 
3 Nebengleis Weiche 2 Gleisabschluss 105 m 

       Der Klammerwert gibt die Bahnsteiglänge an. 
 

f) Grenzen zu anderen Infrastukturunternehmen 
 
 bleibt offen 
 
 
g) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
 bleibt offen 

 
Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 

 Der Bahnhof Schmiedefeld am Rennsteig ist Zuglaufmeldestelle.  
 Die zuständige Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
 Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen Befehl 

durchzuführen. 
 
 

Zu FV-NE § 7 (2) 
 Der Bahnhof Schmiedefeld am Rennsteig ist unbesetzt. Zuglaufmeldungen 

werden durch den Zugführer, bei Zügen, die nur mit dem Triebfahrzeugführer 
und Triebfahrzeugbegleiter besetzt sind, durch den Triebfahrzeugführer an  

 den Zugleiter durchgeführt. 
 

 
Zu FV-NE § 7 (5) 

Muss der Reisendenüberweg durch einen einfahrenden Zug befahren werden,  
ist durch das Zugpersonal des ersteingefahrenen Zuges die Sicherung 
durchzuführen.  
Im Fahrplan wird vorsichtige Einfahrt vorgeschrieben (vE). Vor dem Befahren  
ist durch das führende Triebfahrzeug Achtungssignal zu geben. 
 
 
 

Zu FV-NE § 14 (4) 
bleibt offen 
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Zu FV-NE § 14 (5) 
 Besetzte Einfahrgleise sind durch Eintrag „ Gleis ... (Nr.) besetzt. (Uhrzeit)“ im 

„Zugmeldebuch für den Zugleiter“ zu kennzeichnen, wenn die Belegung 
● voraussichtlich mehr als 20 Minuten beträgt. 
 
 

Zu FV-NE § 15 (1) 
● Die Weichen und Gleissperren werden vom Zugführer bedient. Bei Zügen  
● ohne Zugführer stellt der Tfz-Begleiter bzw. Rangierbegleiter im   
● Auftrag des Triebfahrzeugführers die Weichen und Gleissperren. 

   
● Das Kurbelwerk zum Verriegeln der Einfahrweichen wird durch   
● eingewiesene Zugführer/Triebfahrzeugführer bedient.   
● Der Zugleiter darf die Fahrerlaubnis erst erteilen, wenn der Zugführer bzw.  
● Triebfahrzeugführer das Verriegeln der Fahrstraße für die Ausfahrt der Züge 
● aus den Gleisen 1 bzw. 2 gemeldet hat.  
 
 

Zu FV-NE § 15 (3) und (10) 
 Während der Zugfahrten müssen alle Weichen  und Gleissperren in der  
● Stellung für den entsprechenden Fahrweges verschlossen bzw.  
● verriegelt sein.  
 
 

            Zu FV-NE § 15 (10) 
● Je ein Schlüsselbrett mit Zugführerschlüsseln Form b wird in den 
● Lokschuppen Ilmenau und Schleusingen aufbewahrt. Ein weiteres 
● Schlüsselbrett befindet sich beim Zugleiter im Bf Rennsteig unter Verschluss. 
● Die Zugführerschlüssel Form b sind auf dem Streckenabschnitt  
● Ilmenau Bad – Schleusingen anzuwenden. 
 
● Der Zugleiter Rennsteig sorgt dafür, dass sich auf den Streckenabschnitten 
● Ilmenau Bad – Rennsteig und Rennsteig – Schleusingen jeweils nur ein  
● Schlüsselbrett in Gebrauch befindet. Dazu ist das Schlüsselbrett von 
● Zügen, die über den Bf Rennsteig hinausfahren, beim Zugleiter abzugeben. 
 
● Es ist zugelassen, dass Züge, die über den Bf Rennsteig hinaus weiterfahren, 
● das jeweilige Schlüsselbrett behalten, wenn sie keine Kreuzung mit anderen  
● Zügen durchführen und sich kein weiterer Zug auf dem laut Fahrplan zu 
● befahrenden Streckenabschnitt befindet. 
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Zu FV-NE § 17 (7) 
Regelungen zur Zugfolge: 
In Richtung Themar:     Zlmst Schleusinger Neundorf ●  
Es darf ein weiterer Zug mit Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs      
Schleusinger Neundorf folgen, nachdem der vorausgefahrene Zug in  
Schleusinger Neundorf eine Ankunftsmeldung abgegeben hat. 
 
Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Schleusinger Neundorf ohne             
Halt  an der Trapeztafel folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine    
Ankunftsmeldung für den Bf Hinternah abgegeben hat. ●  
 
Es darf ein Zug ohne Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs 
Schleusinger Neundorf erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine    
Ankunftsmeldung für den Bf Schleusinger Neundorf abgegeben hat und ●   
die Räumung sowie die Einstellung der Fahrstraße für den folgenden Zug   
meldet. ● 
  

 Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug lautet: ●      
„Bahnhof Schleusinger Neundorf: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach Gleis ... 
(Gleis.- Nr.) gesichert“.  
 

 In Richtung Ilmenau:    Zlmst Rennsteig ● 
Ein Zug darf bis zum Einfahrsignal B des Bf Rennsteig folgen, wenn der 
vorausgefahrene Zug vollständig im Bf Rennsteig eingefahren ist. 
 

 
Zu FV-NE § 18 (1) 

 Der Schrankenwärter wird von der Abfahrtszeit im Bf Rennsteig ● 
 fernmündlich über Zuglauffernsprecher verständigt. ● 
 
 Für Züge in Richtung Rennsteig wird die Schranke nach erteilter ● 
 Fahrerlaubnis von Schmiedefeld am Rennsteig nach Bf Rennsteig ● 
 geschlossen. Der Schrankenwärter meldet dem Zugführer das Schließen ● 
 der Schranke. ● 
 Für die Einfahrt aus Richtung Themar wird die Schranke wegen ● 
 ausreichendem Durchrutschweg nicht geschlossen. ● 

  
 

        Zu FV-NE § 20 (2) 
 Das Kreuzen von Zügen ist zulässig. Der zuerst einfahrende Zug fährt  ● 
 nach Gleis 1. Der als zweiter einfahrende Zug hält vor der Trapeztafel  ● 
 so lange, bis er mit Zp 6 oder mündlich zur Einfahrt nach Gleis 2 ●  
 beauftragt wird.  ● 

 
  

Zu FV-NE § 21 (2) 
Das Überholen von Zügen wird in Schmiedefeld am Rennsteig zugelassen. ● 
Der zu überholende Zug fährt nach Gleis 1 ein. Der überholende Zug fährt ● 
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durch Gleis 2.   ● 
 

                                                                                     Zu FV-NE § 27 (14) 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig nicht statt. 

  
 

Zu FV-NE § 32 (1) 
Siehe Verzeichnis der zulässigen Zuglängen und Höchstlasten, Abschnitt V. 
 
 

Zu FV-NE § 32 (7) und (8) 
Einschränkungen von Radsatz- und Meterlasten sind im  
Abschnitt VI zusammengestellt. 
 
 

Zu FV-NE § 35 (2) 
Züge dürfen regelmäßig zwischen Schmiedefeld und Rennsteig  
nachgeschoben werden. Das nachschiebende Triebfahrzeug ist stets  
mit dem Zug zu kuppeln. 
 
 

Zu FV-NE § 51 (3) 
Beim Rangieren sind alle brauchbaren Druckluftbremsen an die  
Hauptluftleitung anzuschließen. 
 
Handbremsen dürfen erst nach dem Kuppeln mit dem Triebfahrzeug gelöst 
werden. 
 
Die Höchstgeschwindigkeit beim Rangieren beträgt 25 Km/h. 
 
 

Zu FV-NE § 51 (11) 
● Als Rangierseite wird die vom Empfangsgebäude abgewande Seite 
● festgelegt.  
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Zu FV-NE § 53 (5) 

1 2 3 
Bereich: Maßgebende Neigung: Höchste zulässige Geschwindigkeit 
Gesamter 
Bahnhof 

1,67 ‰ 25 km/h 

4 5 6 
Wenn 
rangiert 
wird mit 
der 
Baureihe: 

Achsenzahl, die ohne 
wirkende Wagenbremse 
bewegt werden darf: 

Stärkere Wagengruppen als in Spalte 
5 genannt: 

 Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

310 0 0 je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

323 (15 t 
BrG) 

2 2 

323 (17 t 
BrG) 

4 2 

311, 323 (21 
t BrG) 

4 4 

312.0, 332 4 4 
312.1-2, 
333/335 

6 4 

Andere 
Baureihen 

6 4 

 
 Das Triebfahrzeug muss sich dabei stets auf der Talseite befinden,  ● 
 wenn sich Wagen ohne wirksame Bremse in der Rangierabteilung ● 
 befinden. ● 
 
 
 

Zu FV-NE § 55 (2) 
 Beim Befahren des höhengleichen Bahnsteigzugangs durch  
 Rangierabteilungen ist dieser durch den Rangierbegleiter vor dem Befahren  
 zu sichern. 
 
 
 

Zu FV-NE § 56 (1d) 
 Das Abstoßen und Ablaufen von Wagen ist verboten. 

 
 

Zu FV-NE § 58 (2) 
 Im Stellwerksraum (unter dem Kurbelwerk) werden zwei Hemmschuhe ● 
 zur Sicherung der Fahrzeuge aufbewahrt. ● 
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Zu FV-NE § 58 (3) 
 Abgestellte Fahrzeuge sind im gesamten Bahnhofsbereich stets  
 festzulegen. 
● In den Hauptgleisen ist das Abstellen von Fahrzeugen bis zu     
● 2 Stunden zulässig. 

 
  

Zu FV-NE § 59 (3) 
Gleichzeitige Zug- und Rangierfahrten sind im gesamten Bahnhofsbereich  
nicht zulässig. 
 
 
 
h) Bestimmungen zum Signalbuch 
 

Zu DV 301 §  42 (2) 
● Die Weichensignale sind nicht beleuchtet und nicht rückstrahlend. 

  
 

i) Weitere zusätzliche Bestimmungen 
 
bleibt offen 
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Örtliche Bestimmungen für den Hp Thomasmühle 
 
a)   Beschreibung und Lage 
 
      
 Der Haltepunkt Thomasmühle liegt in km 39,000 und ist unbesetzte 
 Zuglaufstelle. 
  
 Die gewöhnlichen Halteplätze sind in beiden Fahrtrichtungen durch Signale 
 So 8 bestimmt. 
 
     Anlage 1: Lageplanskizze 
 
 
b) Fernmeldeeinrichtungen 
 
 Auf dem Bahnsteig befindet sich ein Streckenfernsprecher zur Abgabe der 

Zuglaufmeldungen. 
 Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig  

erreicht. 
 Der Fahrdienstleiter Themar kann mithören. 
 
 
c) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
  bleibt offen 

 
 

Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 
 Der Haltepunkt Thomasmühle ist unbesetzte Zuglaufstelle. Die zuständige 

Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
 Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen  
 Befehl durchzuführen. 
 
 

         Zu FV-NE § 7 (2) 
 Zuglaufmeldungen werden durch den Zugführer, bei Zügen, die nur mit  
 dem Triebfahrzeugführer allein besetzt sind, durch den Triebfahrzeugführer 

durchgeführt.  
 

                                                                                     Zu FV-NE § 27 (14) 
 Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig  
 nicht statt. 
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Örtliche Bestimmungen für den Bf Schleusinger Neundorf 
 
a)  Beschreibung und Lage 
 
 Der Bahnhof Schleusinger Neundorf ist Kreuzungsbahnhof auf der 

eingleisigen Nebenbahn Ilmenau – Themar.  
 Der Bahnhof ist unbesetzte Zuglaufmeldestelle.   
 
 Der Bahnhof ist durch Trapeztafel jeweils in km 42,550 aus Richtung 

Schmiedefeld am Rennsteig sowie in km 43,155 aus Richtung Hinternah 
gegen die freie Strecke abgesichert. 

 
 Der Bahnhof ist mit Handweichen ausgerüstet.  
 
 Gleis 1 ist durchgehendes Hauptgleis. 
 
 Die gewöhnlichen Halteplätze der Züge sind in beiden Richtungen durch 

Signale So 8 bestimmt. 
 
 Zwischen den Gleisen 1 und 2 befinden sich zwei Wasserkräne. 
 
 
b) Benachbarte Zuglaufmeldestellen  
 
 In Richtung Themar:     Zlmst Bf Hinternah. 
 
 In Richtung Ilmenau:    Zlmst  Bf Schmiedefeld am Rennsteig.  
 
 
c) Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten benachbarter 

Betriebsstellen 
 
 Die nächsten Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten befinden sich  
 in Hinternah sowie in Schmiedefeld am Rennsteig. 
 
 
d) Fernmeldeeinrichtungen 

 
 Am Empfangsgebäude befindet sich ein Streckenfernsprecher zur Abgabe  
 der Zuglaufmeldungen. 
 Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig 
 erreicht. 
 Der Fahrdienstleiter Themar kann mithören. 
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e) Gleise und deren Nutzlängen 
 

Gleis Kategorie Von  Bis Nutzlänge 
1 Hauptgleis Weiche 1 Weiche 2 184 m (95 m) 
2 Hauptgleis Weiche 1 Weiche 2 186 m (90 m) 

Der Klammerwert gibt die Bahnsteiglänge an. 
 

f) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
 bleibt offen 

 
Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 

 Der Schleusinger Neundorf ist unbesetzte Zuglaufmeldestelle. Die  
 zuständige Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
 Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen  
 Befehl durchzuführen. 
 
 

         Zu FV-NE § 7 (2) 
 Zuglaufmeldungen werden durch den Zugführer, bei Zügen, die nur mit dem 

Triebfahrzeugführer allein besetzt sind, durch den Triebfahrzeugführer 
durchgeführt.  

 
 

Zu FV-NE § 7 (5) 
 Muss der Reisendenüberweg durch einen einfahrenden Zug befahren werden,  
 ist durch das Zugpersonal des ersteingefahrenen Zuges die Sicherung 

durchzuführen.  
 Im Fahrplan wird vorsichtige Einfahrt vorgeschrieben (vE). Vor dem Befahren  
 ist durch das führende Triebfahrzeug Achtungssignal zu geben. 
 
 

Zu FV-NE § 14 (4) 
 bleibt offen 
 
 

Zu FV-NE § 14 (5) 
Besetzte Einfahrgleise sind durch Eintrag „ Gleis ... (Nr.) besetzt. (Uhrzeit)“ im 
„Zugmeldebuch für den Zugleiter“ zu kennzeichnen, wenn die Belegung 
voraussichtlich mehr als 20 Minuten beträgt. 

 
 

Zu FV-NE § 15 (1) 
 Die Weichen und Gleissperren werden vom Zugführer bedient. Bei Zügen 
 ohne Zugführer stellt der Tfz-Begleiter bzw. Rangierbegleiter im  
 Auftrag des Triebfahrzeugführers die Weichen und Gleissperren.  
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Zu FV-NE § 15 (3) und (10) 
Während der Zugfahrten müssen alle Weichen in der Stellung für den 
entsprechenden Fahrweges verschlossen sein. 

 
 

      Zu FV-NE § 15 (10) 
 Je ein Schlüsselbrett mit Zugführerschlüsseln Form b wird in den  

Lokschuppen Ilmenau und Schleusingen aufbewahrt. Ein weiteres  
Schlüsselbrett befindet sich beim Zugleiter im Bf Rennsteig unter   

 Verschluss.  
 Die Zugführerschlüssel Form b sind auf dem Streckenabschnitt   
 Ilmenau Bad – Schleusingen anzuwenden.  
 
 Der Zugleiter Rennsteig sorgt dafür, dass sich auf den Streckenabschnitten  
 Ilmenau Bad – Rennsteig und Rennsteig – Schleusingen jeweils nur ein   
 Schlüsselbrett in Gebrauch befindet. Dazu ist das Schlüsselbrett von  
 Zügen, die über den Bf Rennsteig hinausfahren, beim Zugleiter abzugeben.  
 
 Es ist zugelassen, dass Züge, die über den Bf Rennsteig hinaus  
 weiterfahren, das jeweilige Schlüsselbrett behalten, wenn sie keine   
 Kreuzung mit anderen Zügen durchführen und sich kein weiterer Zug   
 auf dem laut Fahrplan zu befahrenden Streckenabschnitt befindet.  
 
 

 
Zu FV-NE § 17 (7) 

Regelungen zur Zugfolge: 
In Richtung Themar:     Zlmst Bf Hinternah. 
Es darf ein weiterer Zug mit Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs Hinternah 
folgen, nachdem ein vorausgefahrener Zug im Bf Hinternah eine 
Ankunftsmeldung abgegeben hat. 
 
Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Hinternah ohne Halt an der 
Trapeztafel erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine 
Ankunftsmeldung für den Bf Schleusingen abgegeben hat. 
 
Es darf ein Zug ohne Halt an der Trapeztafel in den Bahnhof Hinternah  
erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine Ankunftsmeldung für den Bf 
Hinternah  abgegeben hat und die Räumung sowie die Einstellung der 
Fahrstraße für den folgenden Zug meldet. 
 
Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug lautet:      
„Bahnhof Hinternah: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach 
Gleis ... (Gleis.- Nr.) gesichert“.  
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In Richtung Ilmenau:    Zlmst Bf Schmiedefeld am Rennsteig.  
Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Schmiedefeld am Rennsteig ohne Halt  
an der Trapeztafel folgen, wenn der vorausgefahrene Zug in den Bf 
Rennsteig eingefahren ist. 
  
Es darf ein Zug ohne Halt an der Trapeztafel in den Bahnhof  
Schmiedefeld am Rennsteig erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine 
Ankunftsmeldung für Schmiedefeld am Rennsteig abgegeben hat und die 
Räumung sowie die Einstellung der Fahrstraße für den folgenden Zug 
meldet. 
 
Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug lautet:      
„Bahnhof Schmiedefeld: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach 
Gleis ... (Gleis.- Nr.) gesichert“.  
 
 

Zu FV-NE § 20 (2) 
Das Kreuzen von Zügen ist zulässig. Der zuerst einfahrende Zug fährt nach  
Gleis 1. Der als zweiter einfahrende Zug hält vor der Trapeztafel so lange,   
bis er mit Zp 6 oder mündlich zur Einfahrt nach Gleis 2 beauftragt wird.   

 
 

Zu FV-NE § 21 (2) 
Das Überholen von Zügen ist zulässig. Dabei benutzen die zu überholenden 
Züge Gleis 1, die überholenden Züge Gleis 2. 

 
 
                                                                                    Zu FV-NE § 27 (14) 

Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig nicht statt. 
 
 

Zu FV-NE § 32 (1) 
Siehe Verzeichnis der zulässigen Zuglängen und Höchstlasten, Abschnitt V. 
 
 

Zu FV-NE § 32 (7) und (8) 
Einschränkungen von Radsatz- und Meterlasten sind im  
Abschnitt VI zusammengestellt. 
 
 

Zu FV-NE § 35 (2) 
Züge dürfen regelmäßig zwischen Schleusinger Neundorf und Schmiedefeld 
am Rennsteig nachgeschoben werden. Das nachschiebende Triebfahrzeug  
ist stets mit dem Zug zu kuppeln. 
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Zu FV-NE § 51 (3) 
Beim Rangieren sind alle brauchbaren Druckluftbremsen an die  
Hauptluftleitung anzuschließen. 
 
Handbremsen dürfen erst nach dem Kuppeln mit dem Triebfahrzeug gelöst 
werden. 
 
Die Höchstgeschwindigkeit beim Rangieren beträgt 15 Km/h. 
 
 

Zu FV-NE § 51 (11) 
Als Rangierseite wird die vom Empfangsgebäude zugewande Seite  
festgelegt.  
 
 
 
 
 
 
 

Zu FV-NE § 53 (5) 
1 2 3 

Bereich: Maßgebende Neigung: Höchste zulässige Geschwindigkeit 
Gesamter 
Bahnhof 

24,75 ‰ 15 km/h 

4 5 6 
Wenn 
rangiert 
wird mit 
der 
Baureihe: 

Achsenzahl, die ohne 
wirkende Wagenbremse 
bewegt werden darf: 

Stärkere Wagengruppen als in  
Spalte 5 genannt: 

 Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

310 0 0 je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

323 (15 t 
BrG) 

2 2 

323 (17 t 
BrG) 

4 2 

311, 323  
(21 t BrG) 

4 4 

312.0, 332 4 4 
312.1-2, 
333/335 

2 4 

andere 
Baureihen 

4 4 
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Das Triebfahrzeug muss sich dabei stets auf der Talseite befinden,   
wenn sich Wagen ohne wirksame Bremse in der Rangierabteilung befinden.  

 
Zu FV-NE § 55 (2) 

Beim Befahren des höhengleichen Bahnsteigzugangs durch  
Rangierabteilungen ist dieser durch den Rangierbegleiter vor dem Befahren  
zu sichern. 
 
 

Zu FV-NE § 56 (1d) 
 Das Abstoßen und Ablaufen von Wagen ist verboten. 

 
 

Zu FV-NE § 58 (3) 
 Abgestellte Fahrzeuge sind im gesamten Bahnhofsbereich stets  
 festzulegen. 
 In den Hauptgleisen ist das Abstellen von Fahrzeugen bis zu 2 Stunden   
 zulässig.  

 
 

Zu FV-NE § 59 (3) 
Gleichzeitige Zug- und Rangierfahrten sind im gesamten Bahnhofsbereich  
nicht zulässig. 
 

 
 

g) Bestimmungen zum Signalbuch 
 

Zu DV 301 §  42 (2) 
 Die Weichensignale sind rückstrahlend. 
  
 
h) Weitere zusätzliche Bestimmungen 
 
 bleibt offen 
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Örtliche Bestimmungen für den Bf Hinternah 
 
a)  Beschreibung und Lage 
 
 Der Bahnhof ist Kreuzungsbahnhof auf der eingleisigen Nebenbahn Ilmenau – 

Themar. Der Bahnhof Hinternah ist unbesetzte Zuglaufmeldestelle.   
 
 Der Bahnhof ist durch Trapeztafel jeweils in km 46,916 aus Richtung 

Schleusinger Neundorf sowie in km 47,540 aus Richtung Schleusingen  
 gegen die freie Strecke abgesichert. 
 
 Der Bahnhof ist mit Handweichen ausgerüstet.  
 
 Gleis 1 ist durchgehendes Hauptgleis. 
 
 Die gewöhnlichen Halteplätze der Züge sind in beiden Richtungen durch 

Signale So 8 bestimmt. 
 
 Anlage 1: Lageplanskizze 
 

 
b) Benachbarte Zuglaufmeldestellen  
 
 In Richtung Themar:     Zlmst Bf Schleusingen.  
. 
 In Richtung Ilmenau:    Zlmst Bf Schleusinger Neundorf 
 
 
c) Kreuzungs- und Überholmöglichkeiten benachbarter Betriebsstellen 
 
 Die nächsten Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten befinden sich in 

Schleusingen sowie in Schleusinger Neundorf. 
 
 
d) Fernmeldeeinrichtungen 
 
 Am Empfangsgebäude befindet sich ein Streckenfernsprecher zur Abgabe der 

Zuglaufmeldungen. 
 Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig  

erreicht. 
 Der Fahrdienstleiter Themar kann mithören. 
  
 
e) Gleise und Nutzlängen  

 
Gleis Kategorie Von  bis Nutzlänge 

1 Hauptgleis Weiche 1 Weiche 2 165 m (90 m) 
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2 Hauptgleis Weiche 1 Weiche 2 165 m 
Der Klammerwert gibt die Bahnsteiglängen an. 
 

f) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
      bleibt offen 

 
 

Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 
 Der Bahnhof Hinternah ist unbesetzte Zuglaufmeldestelle. Die zuständige 

Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
 Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen Befehl 

durchzuführen. 
 
 

        Zu FV-NE § 7 (2) 
 Zuglaufmeldungen werden durch den Zugführer, bei Zügen, die nur mit dem 

Triebfahrzeugführer allein besetzt sind, durch den Triebfahrzeugführer 
durchgeführt.  

 
 

Zu FV-NE § 7 (5) 
 bleibt offen 
  
 

Zu FV-NE § 14 (4) 
 bleibt offen 
 
 

 Zu FV-NE § 14 (5) 
 Besetzte Einfahrgleise sind durch Eintrag „ Gleis ... (Nr.) besetzt. (Uhrzeit)“ im 

„Zugmeldebuch für den Zugleiter“ zu kennzeichnen, wenn die Belegung 
voraussichtlich mehr als 20 Minuten beträgt. 

 
 

Zu FV-NE § 15 (1) 
 Die Weichen und Gleissperren werden vom Zugführer bedient. Bei Zügen 
 ohne Zugführer stellt der Tfz-Begleiter bzw. Rangierbegleiter im  
 Auftrag des Triebfahrzeugführers die Weichen und Gleissperren.  
 
 

Zu FV-NE § 15 (3) und (10) 
 Während der Zugfahrten müssen alle Weichen ( auch die Schutzweichen)  
 in der Stellung für den entsprechenden Fahrweges verschlossen sein. 
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      Zu FV-NE § 15 (10) 
 Je ein Schlüsselbrett mit Zugführerschlüsseln Form b wird in den  

Lokschuppen Ilmenau und Schleusingen aufbewahrt. Ein weiteres  
Schlüsselbrett befindet sich beim Zugleiter im Bf Rennsteig unter   

 Verschluss.  
 Die Zugführerschlüssel Form b sind auf dem Streckenabschnitt   
 Ilmenau Bad – Schleusingen anzuwenden.  
 
 Der Zugleiter Rennsteig sorgt dafür, dass sich auf den Streckenabschnitten  
 Ilmenau Bad – Rennsteig und Rennsteig – Schleusingen jeweils nur ein   
 Schlüsselbrett in Gebrauch befindet. Dazu ist das Schlüsselbrett von  
 Zügen, die über den Bf Rennsteig hinausfahren, beim Zugleiter abzugeben.  
 
 Es ist zugelassen, dass Züge, die über den Bf Rennsteig hinaus  
 weiterfahren, das jeweilige Schlüsselbrett behalten, wenn sie keine   
 Kreuzung mit anderen Zügen durchführen und sich kein weiterer Zug   
 auf dem laut Fahrplan zu befahrenden Streckenabschnitt befindet.  
 
 
 

 
Zu FV-NE § 17 (7) 

 Regelungen zur Zugfolge: 
 In Richtung Themar:     Zlmst Bf Schleusingen.  
 Es darf ein weiterer Zug mit Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs 
 Schleusingen folgen, nachdem ein vorausgefahrener Zug in Schleusingen 

eine Ankunftsmeldung abgegeben hat. 
 
 Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Schleusingen ohne Halt an der 

Trapeztafel erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine 
Ankunftsmeldung für Zlmst Rappelsdorf abgegeben hat. 

 
 Es darf ein Zug ohne Halt an der Trapeztafel in den Bahnhof Schleusingen 

erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine Ankunftsmeldung für 
Schleusingen abgegeben hat und die Räumung sowie die Einstellung der 
Fahrstraße für den folgenden Zug meldet. 

 
 Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug lautet:      
 „Bahnhof Schleusingen: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach 
 Gleis ... (Gleis.- Nr.) gesichert“.  
 
 
 In Richtung Ilmenau:    Zlmst Bf Schleusinger Neundorf 
 Es darf ein weiterer Zug mit Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs 

Schleusinger Neundorf folgen, nachdem der vorausgefahrene Zug in 
Schleusinger Neundorf eine Ankunftsmeldung abgegeben hat. 
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 Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Schleusinger Neundorf ohne Halt an  
 der Trapeztafel erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine 

Ankunftsmeldung für Bf Schmiedefeld am Rennsteig abgegeben hat. 
 
 Es darf ein Zug ohne Halt an der Trapeztafel in den Bahnhof Schleusinger 

Neundorf erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine Ankunftsmeldung 
für Schleusinger Neundorf abgegeben hat und die Räumung sowie die 
Einstellung der Fahrstraße für den folgenden Zug meldet. 

 Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug lautet:      
 „Bahnhof Schleusinger Neundorf: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach 
 Gleis ... (Gleis.- Nr.) gesichert“.  
 
 
 

Zu FV-NE § 20 (2) 
 Das Kreuzen von Zügen, die keine Reisenden befördern, oder eines 

Reisezuges mit einem Zug, der keine Reisenden befördert. ist zulässig.   
 Bei der Kreuzung von Zügen, die keine Reisenden befördern, fährt der zuerst 

einfahrende Zug nach Gleis 1. Der als zweiter einfahrende Zug hält vor der 
Trapeztafel so lange,   

 bis er mit Zp 6 oder mündlich zur Einfahrt nach Gleis 2 beauftragt wird. 
 
 Bei der Kreuzung eines Reisezuges mit einem Zug, der keine Reisende 

befördert, fährt der Reisezug als erster Zug nach Gleis 1, der als zweiter 
einfahrende Zug hält vor der Trapeztafel so lange, bis er mit Zp 6 oder 
mündlich zur Einfahrt nach Gleis 2 beauftragt wird. 

 
 Die Kreuzung von zwei Reisezügen ist nicht zugelassen. 
 
 

Zu FV-NE § 21 (2) 
 bleibt offen. 
 
 

                                                                                     Zu FV-NE § 27 (14) 
 Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig nicht  
 statt. 
 

Zu FV-NE § 32 (1) 
Siehe Verzeichnis der zulässigen Zuglängen und Höchstlasten, Abschnitt V. 
 
 

Zu FV-NE § 32 (7) und (8) 
Einschränkungen von Radsatz- und Meterlasten sind im  
Abschnitt VI zusammengestellt. 
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Zu FV-NE § 35 (2) 
Züge dürfen regelmäßig zwischen Hinternah und Schleusinger Neundorf  
sowie Hinternah nach Schleusingen Ost nachgeschoben werden. Das 
nachschiebende Triebfahrzeug ist stets mit dem Zug zu kuppeln. 
 

 
Zu FV-NE § 51 (3) 

 Beim Rangieren sind alle brauchbaren Druckluftbremsen an die  
 Hauptluftleitung anzuschließen. 
 
 Handbremsen dürfen erst nach dem Kuppeln mit dem Triebfahrzeug gelöst 

werden. 
 
Die Höchstgeschwindigkeit beim Rangieren beträgt 15 Km/h. 
 
 

Zu FV-NE § 51 (11) 
Als Rangierseite wird die vom Empfangsgebäude abgewande Seite  
festgelegt.  
 

 
Zu FV-NE § 53 (5) 

1 2 3 
Bereich: Maßgebende Neigung: Höchste zulässige Geschwindigkeit 
Gesamter 
Bahnhof 

2,5 ‰ 15 km/h 

4 5 6 
Wenn 
rangiert 
wird mit 
der 
Baureihe: 

Achsenzahl, die ohne 
wirkende Wagenbremse 
bewegt werden darf: 

Stärkere Wagengruppen als in Spalte 
5 genannt: 

 Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

310 0 0 je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

323 (15 t 
BrG) 

2 2 

323 (17 t 
BrG) 

4 2 

311, 323 (21 
t BrG) 

4 4 

312.0, 332 4 4 
312.1-2, 
333/335 

4 4 

andere 
Baureihen 

6 4 
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Das Triebfahrzeug muss sich dabei stets auf der Talseite befinden,   
wenn sich Wagen ohne wirksame Bremse in der Rangierabteilung befinden.  

 
 
 

Zu FV-NE § 55 (2) 
bleibt offen 
 
 

Zu FV-NE § 56 (1d) 
 Das Abstoßen und Ablaufen von Wagen ist verboten. 

 
 

Zu FV-NE § 58 (3) 
 Abgestellte Fahrzeuge sind im gesamten Bahnhofsbereich stets  
 festzulegen. 
 In den Hauptgleisen ist das Abstellen von Fahrzeugen bis zu 2 Stunden   
 zulässig.  

 
 

Zu FV-NE § 59 (3) 
Gleichzeitige Zug- und Rangierfahrten sind im gesamten Bahnhofsbereich  
nicht zulässig. 
 

 
 

g) Bestimmungen zum Signalbuch 
 

Zu DV 301 §  42 (2) 
 Die Weichensignale sind nicht beleuchtet und nicht rückstrahlend. 
  
 
h) Weitere zusätzliche Bestimmungen 
 
 bleibt offen 
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Örtliche Bestimmungen für den Hp Schleusingen Ost 
 
a) Beschreibung und Lage 
 
 Schleusingen Ost ist ein Haltepunkt und unbesetzte Zuglaufstelle. 
 Der Haltepunkt liegt in km 49,010.  
 
 Die gewöhnlichen Halteplätze sind in beiden Fahrtrichtungen durch Signale So 

8 bestimmt. 
 
 Anlage1: Lageplanskizze 
 
 
b) Fernmeldeeinrichtungen 
 
 Am Empfangsgebäude befindet sich ein Streckenfernsprecher zur Abgabe der 

Zuglaufmeldungen. 
 Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig  

erreicht. 
 Der Fahrdienstleiter Themar kann mithören. 
 
 
c) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
      bleibt offen 

 
 

Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 
 Der Haltepunkt Schleusingen Ost ist unbesetzte Zuglaufstelle. Die  
 zuständige Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
 Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen Befehl 
 durchzuführen. 
 
 

         Zu FV-NE § 7 (2) 
 Zuglaufmeldungen werden durch den Zugführer, bei Zügen, die nur mit  
 dem Triebfahrzeugführer allein besetzt sind, durch den Triebfahrzeugführer 

durchgeführt.  
 

                                                                                     Zu FV-NE § 27 (14) 
 Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig nicht  
 statt. 

 
 

 
 



Rennsteigbahn GmbH & Co. KG 
SbV Teil B 

SbV Teil B Strecke   
B 1 
          

51 

 
 
 

Örtliche Bestimmungen für den Bf Schleusingen 
 
a)   Beschreibung und Lage 
 

Der Bahnhof  Schleusingen ist Kreuzungsbahnhof auf der eingleisigen 
Nebenbahn Ilmenau – Themar. Der Bahnhof Schleusingen ist  
unbesetzte Zuglaufmeldestelle.   
Der Bahnhof ist durch Trapeztafel jeweils in km 50,540 aus Richtung  
Hinternah sowie in km 51,520 aus Richtung Themar gegen die freie Strecke 
abgesichert. 
 
Der Bahnhof ist mit Handweichen ausgerüstet.  
 
Gleis 2 ist das durchgehende Hauptgleis. 
 
Die gewöhnlichen Halteplätze der Züge sind in beiden Richtungen  
durch Signale So 8 bestimmt. 
 
Im Bahnhof Schleusingen beginnt ein Anschlussgleis in Richtung Suhl.  
Das Hauptgleis 3 des Bf Schleusingen ist durch eine Gleissperre gegen 
Rangierfahrten in dem Anschlussgleis gesichert. 
 
In Richtung Ilmenau bzw. in Richtung Suhl befindet sich eine elektrische 
Vollschranke im Bahnhofsbereich. 
Der Bf Schleusingen ist in Richtung Themar mit einer mechanischen 
Vollschranke ausgerüstet. 
Die Bedienung der Schranken wird durch einen besonderen  
Schrankenwärter durchgeführt. 
 
 
Anlage 1: Lageplanskizze 

 
 

b) Benachbarte Zuglaufmeldestellen  
 
In Richtung Themar:     Zlmst Hp Rappelsdorf 
 
In Richtung Ilmenau:   Zlmst Bf Hinternah 
 

 
c) Kreuzungs- und Überholmöglichkeiten benachbarter Betriebsstellen 

 
 Die nächsten Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten befindet sich in 

Themar (Bahnhof der DB Netz AG) und in Hinternah. 
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d) Fernmeldeeinrichtungen 

 
Auf dem Bahnsteig 2/3 befindet sich ein Streckenfernsprecher zur Abgabe der 
Zuglaufmeldungen. 
Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig  
erreicht. 
Der Fahrdienstleiter Themar kann mithören. 
 

 
e) Gleise und Nutzlängen 

 
Gleis Kategorie Von  bis Nutzlänge 
1 Nebengleis Weiche 32 Gleisabschluss 330 m 
2 Hauptgleis Weiche 3 Weiche 30 250 m (200 m) 
3 Hauptgleis Weiche 3 Weiche 30 225 m (215 m) 
4 Nebengleis Weiche 25 Gleisabschluss 190 m  
5 Nebengleis Weiche 29 Gleisabschluss 190 m 
6 Nebengleis Weiche 26 Weiche 12 254 m 
9 Schuppengleis Weiche 8 Gleisabschluss   47 m 
10 Schuppengleis Weiche 8 Gleisabschluss   45 m 
11 Schuppengleis Weiche 9 Gleisabschluss   60 m 
17 Ladegleis Weiche 28 Gleisabschluss 134 m 
18 Abstellgleis Weiche 28 Gleisabschluss 183 m 

Der Klammerwert gibt die Bahnsteiglänge an. 
 
 

f) Grenzen zu anderen Infrastrukturunternehmen 
 
 Die Grenze zum Bereich der DB Netz AG befindet sich bei km 61,545 des           

Bahnhof Themar. Es ist der Wechsel der Gültigkeitsbereiche der         
 Vorschriften am Standort des Einfahrsignal K in km 61,053 des Bf Themar zu 

beachten. Ab Einfahrsignal K in Richtung Themar gilt das Regelwerk der DB 
AG.  

  
   
g) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
      bleibt offen 

 
 

Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 
Der Bahnhof Schleusingen ist unbesetzte Zuglaufmeldestelle. Die 
zuständige Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen  
Befehl durchzuführen. 
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        Zu FV-NE § 7 (2) 
 Zuglaufmeldungen werden durch den Zugführer, bei Zügen, die nur mit  
 dem Triebfahrzeugführer allein besetzt sind, durch den  
 Triebfahrzeugführer durchgeführt.  
 
 

Zu FV-NE § 7 (5) 
 Muss der Reisendenüberweg durch einen einfahrenden Zug befahren  
 werden, ist durch das Zugpersonal des ersteingefahrenen Zuges die 

Sicherung durchzuführen.  
 Im Fahrplan wird vorsichtige Einfahrt vorgeschrieben (vE). Vor dem  
 Befahren ist durch das führende Triebfahrzeug Achtungssignal zu  
 geben. 
 
 

Zu FV-NE § 10 (8) 
 Bevor der Zugleiter Rennsteig einem Zug in Richtung Themar die   
 Erlaubnis zur Fahrt geben darf, muss der Zugleiter den Zug beim        
 Fahrdienstleiter Themar anbieten und dieser muss den Zug annehmen.  
 
 
 

Zu FV-NE § 14 (4) 
 bleibt offen 
 

 
Zu FV-NE § 14 (5) 

Besetzte Einfahrgleise sind durch Eintrag „ Gleis ... (Nr.) besetzt. (Uhrzeit)“ im 
„Zugmeldebuch für den Zugleiter“ zu kennzeichnen, wenn die Belegung 
voraussichtlich mehr als 20 Minuten beträgt. 
 
 

Zu FV-NE § 15 (1) 
 Die Weichen und Gleissperren werden vom Zugführer bedient. Bei Zügen 
 ohne Zugführer stellt der Tfz-Begleiter bzw. Rangierbegleiter im  
 Auftrag des Triebfahrzeugführers die Weichen und Gleissperren.  

 
 

Zu FV-NE § 15 (3) und (10) 
Während der Zugfahrten müssen alle Weichen ( auch die Schutzweichen) und 
Gleissperren in der Stellung für den entsprechenden Fahrweges verschlossen 
sein. 
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      Zu FV-NE § 15 (10) 
 Je ein Schlüsselbrett mit Zugführerschlüsseln Form b wird in den  

Lokschuppen Ilmenau und Schleusingen aufbewahrt. Ein weiteres  
Schlüsselbrett befindet sich beim Zugleiter im Bf Rennsteig unter   

 Verschluss.  
 Die Zugführerschlüssel Form b sind auf dem Streckenabschnitt   
 Ilmenau Bad – Schleusingen anzuwenden.  
 
 Der Zugleiter Rennsteig sorgt dafür, dass sich auf den Streckenabschnitten  
 Ilmenau Bad – Rennsteig und Rennsteig – Schleusingen jeweils nur ein   
 Schlüsselbrett in Gebrauch befindet. Dazu ist das Schlüsselbrett von  
 Zügen, die über den Bf Rennsteig hinausfahren, beim Zugleiter abzugeben.  
 
 Es ist zugelassen, dass Züge, die über den Bf Rennsteig hinaus  
 weiterfahren, das jeweilige Schlüsselbrett behalten, wenn sie keine   
 Kreuzung mit anderen Zügen durchführen und sich kein weiterer Zug   

auf dem laut Fahrplan zu befahrenden Streckenabschnitt befindet. 
 

Zu FV-NE § 17 (7) 
Regelungen zur Zugfolge: 
In Richtung Themar:     Zlmst Hp Rappelsdorf 
Es darf ein Zug bis zur Zlmst Rappelsdorf folgen, wenn der vorausgefahrene  
Zug in Themar eingefahren ist und die Rückmeldung durch Fdl Themar  
an den Zugleiter Bf Rennsteig erfolgte. 
 
Es darf eine Sperrfahrt zum Zwecke der Bedienung der Anschlussstelle  
bis zur Anschlussweiche A 1 in km 51,778 folgen, wenn der vorausgefahrene 
Zug für die Zlmst Rappelsdorf eine Ankunftsmeldung an den Zugleiter 
Rennsteig abgegeben hat. 

 
 

In Richtung Ilmenau:   Zlmst Bf Hinternah 
Es darf ein weiterer Zug mit Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs Hinternah 
folgen, nachdem der vorausgefahrene Zug in Hinternah eine Ankunftsmeldung 
abgegeben hat. 
 
Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Hinternah ohne Halt an der Trapeztafel  
erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine Ankunftsmeldung für Zlmst 
Schleusinger Neundorf abgegeben hat. 
 
Es darf ein Zug ohne Halt an der Trapeztafel in den Bahnhof Hinternah erst 
folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine Ankunftsmeldung im Bf Hinternah 
abgegeben hat und die Räumung sowie die Einstellung der Fahrstraße für den 
folgenden Zug meldet. 
 
Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug lautet:      
„Bahnhof Hinternah: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach 
Gleis ... (Gleis.- Nr.) gesichert“.  
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Zu FV-NE § 18 (1) 

Der Zugleiter Rennsteig verständigt den Schrankenwärter Bf Schleusingen  
fernmündlich über die Zugmeldeleitung von der geplanten Abfahrtszeit in 
Schleusingen bzw. Rappelsdorf.  
Bei Sperrfahrten zur Bedienung der Anschlussstelle in km 51,778 wird die  
Schrankenbedienung der mechanischen Vollschranke durch den Zugführer 
durchgeführt. Dazu ist vor und nach der Schranke mit der Sperrfahrt zu halten. 
 
  

Zu FV-NE § 20 (2) 
Das Kreuzen von Zügen ist zulässig. Der zuerst einfahrende Zug fährt nach  
Gleis 2. Der als zweiter einfahrende Zug hält vor der Trapeztafel so lange,   
bis er mit Zp 6 oder mündlich zur Einfahrt nach Gleis 3 beauftragt wird.   
 
 

Zu FV-NE § 21 (2) 
Das Überholen von Zügen ist zulässig. Dabei benutzen die zu überholenden 
Züge Gleis 2, die überholenden Züge Gleis 3. 
 

Zu FV-NE § 27 (3) 
Die Durchführung jeder Sperrfahrt wird durch Fahrplan oder schriftlichen 
Befehl geregelt.  Die Übermittlung des Fahrplans auf das Fax-Gerät der  
Lok wird zugelassen. Der Triebfahrzeugführer bestätigt fernmündlich den 
Eingang und der Zugleiter trägt dieses ins Fernsprechbuch ein. 
 
 

Zu FV-NE § 27 (12) 
Für die Bedienung der Anschlussstelle in km 51,778 gilt die besondere 
Bedienungsanweisung der RBG. 
 
 

Zu FV-NE § 27 (14) 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig  
nicht statt. 
 
 

Zu FV-NE § 32 (1) 
Siehe Verzeichnis der zulässigen Zuglängen und Höchstlasten, Abschnitt V. 
 
 

Zu FV-NE § 32 (7) und (8) 
Einschränkungen von Radsatz- und Meterlasten sind im  
Abschnitt VI zusammengestellt. 

 
 

Zu FV-NE § 35 (2) 
Züge dürfen regelmäßig zwischen Schleusingen und Hp Schleusingen Ost  
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nachgeschoben werden. Das nachschiebende Triebfahrzeug ist stets  
mit dem Zug zu kuppeln. 
 

 
Zu FV-NE § 51 (12) 

Als Rangierseite wird die vom Empfangsgebäude zugewande Seite  
festgelegt.  
 

 
Zu FV-NE § 51 (13) 

Beim Rangieren sind alle Fahrzeuge an die Hauptluftleitung anzuschließen  
und die Bremsen sind, soweit technisch möglich, einzuschalten.  
Handbremsen dürfen erst nach dem Kuppeln mit dem Triebfahrzeug gelöst  
werden.  
 
 
 
 

Zu FV-NE § 53 (5) 
1 2 3 

Bereich: Maßgebende Neigung: Höchste zulässige Geschwindigkeit 
Gesamter 
Bahnhof 

13,05 ‰ 25 km/h 

4 5 6 
Wenn 
rangiert 
wird mit 
der 
Baureihe: 

Achsenzahl, die ohne 
wirkende Wagenbremse 
bewegt werden darf: 

Stärkere Wagengruppen als in Spalte 
5 genannt: 

 Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

Radsatzlast 
bis 15 t 

Radsatzlast 
16 - 20 t 

310 0 0 je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

je angefangene 
2 Achsen mit 
wirkender 
Druckluftbremse 
oder eine bediente 
Wagenhandbremse 

323 (15 t 
BrG) 

2 2 

323 (17 t 
BrG) 

4 2 

311, 323 (21 
t BrG) 

4 4 

312.0, 332 4 4 
312.1-2, 
333/335 

6 6 

andere 
Baureihen 

8 8 

 
Das Triebfahrzeug muss sich dabei stets auf der Talseite befinden,   
wenn sich Wagen ohne wirksame Bremse in der Rangierabteilung befinden.  

 
 

Zu FV-NE § 55 (2) 
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bleibt offen 
 
 
 

Zu FV-NE § 56 (1d) 
 Das Abstoßen und Ablaufen von Wagen ist verboten. 

 
 

Zu FV-NE § 58 (2) 
 Im Eingangsbereich des Lokschuppens werden 8 Hemmschuhe   
 gelagert. Der Schlüssel zum Stellwerk befindet sich am Zugführerbrett. 

 
Zu FV-NE § 58 (3) 

 Abgestellte Fahrzeuge sind im gesamten Bahnhofsbereich stets  
 festzulegen. 
 In den Hauptgleisen ist das Abstellen von Fahrzeugen bis zu 2 Stunden   
 zulässig.  

 
 

Zu FV-NE § 59 (3) 
Gleichzeitige Zug- und Rangierfahrten sind im gesamten Bahnhofsbereich  
nicht zulässig. 
 

 
 

h) Bestimmungen zum Signalbuch 
 

 Zu DV 301 § 39 (1) 
 Der Bahnhof ist in beiden Fahrtrichtungen mit der Rangierhalttafel (Ra 10) 
 Ausgerüstet.  

 
Zu DV 301 § 42 (2) 

 Die Weichensignale sind rückstrahlend. 
  
 
i) Weitere zusätzliche Bestimmungen 
 
 bleibt offen 
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Örtliche Bestimmungen für den Hp Rappelsdorf 
 
a) Beschreibung und Lage 
 
 Rappelsdorf ist ein Haltepunkt und unbesetzte Zuglaufmeldestelle. 
 Der Haltepunkt liegt in km 53,100.  
 Die gewöhnlichen Halteplätze sind in beiden Fahrtrichtungen durch  
 Signale So 8 bestimmt. 
 
 Anlage1: Lageplanskizze 
 
b) Benachbarte Zuglaufmeldestellen  
 In Richtung Themar:     Zmst Bf Themar 
 
 In Richtung Ilmenau:   Zlmst Bf Schleusingen 
 
 
c) Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten benachbarter 

Betriebsstellen 
 
 Die nächsten Kreuzungs- und Überholungsmöglichkeiten befinden sich in 

Themar (Bf der DB Netz AG) sowie in Schleusingen. 
 
 
d) Fernmeldeeinrichtungen 
 
 Am Wartehaus befindet sich ein Streckenfernsprecher zur Abgabe der 

Zuglaufmeldungen. 
 Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig  

erreicht. 
 Der Fahrdienstleiter Themar kann mithören. 

 
 

e) Grenzen zu anderen Infrastrukturunternehmen 
 

 Die wirtschaftliche Grenze zum Bereich der DB Netz AG befindet sich  
 bei km 61,545 des Bahnhof Themar.  
 Die betriebliche Grenze mit Wechsel der Gültigkeitsbereiche der              

 Vorschriften befindet sich am Standort des Einfahrsignal K in km 61,053.  
 Ab Einfahrsignal K in Richtung Themar gilt das Regelwerk der DB AG.     
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f) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 1 (4) 
      bleibt offen 

 
Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 

 Der Haltepunkt Rappelsdorf ist unbesetzte Zuglaufmeldestelle. Die  
 zuständige Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
 Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen Befehl 

durchzuführen. 
 
 

        Zu FV-NE § 7 (2) 
 Zuglaufmeldungen werden durch den Zugführer, bei Zügen, die nur mit dem 

Triebfahrzeugführer allein besetzt sind, durch den Triebfahrzeugführer 
durchgeführt.  

 
 

                                                                                      Zu FV-NE § 10 (8)   
 Rückmelden nach Themar:  
 Das Rückmelden an den Fdl Themar durch den Zugleiter für Züge in der 

Fahrtrichtung nach Schleusingen darf erst 
 erfolgen, wenn für Rappelsdorf eine Ankunftsmeldung an den Zugleiter 

Rennsteig abgegeben wurde.  
 

Zu FV-NE § 17 (7) 
Regelungen zur Zugfolge: 

 In Richtung Themar:     Zmst Bf Themar 
 Es darf ein Zug bis zum Einfahrsignal K in km 61,053 folgen, wenn der 

vorausgefahrene Zug vollständig in Themar eingefahren ist und die 
Rückmeldung durch Fdl Themar an den Zugleiter Bf Rennsteig erfolgte. 

 
 In Richtung Ilmenau:     Zlmst Bf Schleusingen 
 Es darf ein weiterer Zug mit Halt an der Trapeztafel des Bahnhofs 

Schleusingen folgen, nachdem der vorausgefahrene Zug in Schleusingen eine 
Ankunftsmeldung abgegeben hat. 

 
Es darf ein Zug bis in den Bahnhof Schleusingen ohne Halt an der 
Trapeztafel erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine 
Ankunftsmeldung für Zlmst Hinternah abgegeben hat. 
 
Es darf ein Zug ohne Halt an der Trapeztafel in den Bahnhof Schleusingen 
erst folgen, wenn der vorausgefahrene Zug eine Ankunftsmeldung im Bf 
Schleusingen abgegeben hat und die Räumung sowie die Einstellung der 
Fahrstraße für den folgenden Zug meldet. 
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Die Fahrwegsicherungsmeldung durch den vorausgefahrenen Zug lautet:      
„Bahnhof Schleusingen: Fahrweg für Zug ... (Zug-Nr.) nach 
Gleis ... (Gleis.- Nr.) gesichert“.  

 
 

                                                                                    Zu FV-NE § 27 (14) 
 Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig nicht statt. 
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Örtliche Bestimmungen für den Hp Veßra 
 
a) Beschreibung und Lage 

 
Veßra ist ein Haltepunkt und unbesetzte Zuglaufstelle. 
Der Haltepunkt liegt in km 59,203.  
Die gewöhnlichen Halteplätze sind in beiden Fahrtrichtungen durch  
Signale So 8 bestimmt. 
 
Anlage1: Lageplanskizze 

 
 

b) Fernmeldeeinrichtungen 
 

 An der dem Wartehaus gegenüberliegenden Gleisseite befindet sich ein 
Streckenfernsprecher zur Abgabe der Zuglaufmeldungen. 

 Über diese Zugmeldeleitung wird der Zugleiter auf dem Bahnhof Rennsteig  
erreicht. 

 Der Fahrdienstleiter Themar kann mithören. 
 
 
c) Grenzen zu anderen Infrastrukturunternehmen 
 
 Die Grenze zum Bereich der DB Netz AG befindet sich bei km 61,545  
 des Bahnhof Themar. Es ist der Wechsel der Gültigkeitsbereiche der         
 Vorschriften am Standort des Einfahrsignal K in km 61,053 des Bf Themar  
 zu beachten. Ab Einfahrsignal K in Richtung Themar gilt das Regelwerk  
 der DB AG.  
  
  
d) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 

 
Zu FV-NE § 1 (4) 

       bleibt offen 
  

Zu FV-NE § 3 (14 und 15) 
 Der Haltepunkt Veßra ist unbesetzte Zuglaufstelle. Die zuständige 
 Zugleitstelle ist der Bahnhof Rennsteig.  
 Zuglaufmeldungen sind gemäß Anlage 2, Fahrplan oder schriftlichen Befehl 
 durchzuführen. 

 
         Zu FV-NE § 7 (2)     

 Zuglaufmeldungen werden durch den Zugführer, bei Zügen, die nur mit dem 
Triebfahrzeugführer allein besetzt sind, durch den Triebfahrzeugführer 
durchgeführt.  
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                                                                                    Zu FV-NE § 27 (14) 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke findet regelmäßig nicht  
statt. 

 
Örtliche Bestimmungen für den Bahnhof Themar  
 
a) Beschreibung und Lage 
 
 Der Bahnhof Themar ist eine Zuglaufmeldestelle außerhalb der Zugleitstrecke. 
 Die örtlichen Besonderheiten zur Konzernrichtlinie 408 sind im Abschnitt 
 Örtliche Richtlinien zur Konzernrichtlinie 408 beschrieben. 
 
 
b) Nähere Bestimmungen zur FV-NE 
 

Zu FV-NE § 9 (1) 
 Schriftliche Weisungen für Züge, die ab Themar auf die Strecke der   
 RBG übergehen und deren Gültigkeit ab dem km 61,053 in Richtung  

Ilmenau liegt, werden dem Zugführer durch den Zugleiter Rennsteig im  
Bahnhof Themar fernmündlich übermittelt. Der Fdl Themar erstellt keine  

 Befehle für den Geltungsbereich der FV-NE.  
 

 
Zu FV-NE § 10 (4) 

Der Zugführer führt auf dem Bf Themar die Fahranfrage an den   
Zugleiter durch. Er darf den Zug in Richtung Veßra erst dann das  
Abfahrsignal geben, wenn er die Fahrerlaubnis des Zugleiters erhalten  
und der Fahrdienstleiter Themar die Zustimmung zur Abfahrt erteilt hat.  
Bei Zügen ohne Zugführer ist analog zu verfahren.  
  

Zu FV-NE § 15 (10) 
 Je ein Schlüsselbrett mit Zugführerschlüsseln Form b wird in den  

Lokschuppen Ilmenau und Schleusingen aufbewahrt. Ein weiteres  
Schlüsselbrett befindet sich beim Zugleiter im Bf Rennsteig unter   

 Verschluss.  
 Die Zugführerschlüssel Form b sind auf dem Streckenabschnitt   
 Ilmenau Bad – Schleusingen anzuwenden.  
 
 Der Zugleiter Rennsteig sorgt dafür, dass sich auf den Streckenabschnitten  
 Ilmenau Bad – Rennsteig und Rennsteig – Schleusingen jeweils nur ein   
 Schlüsselbrett in Gebrauch befindet. Dazu ist das Schlüsselbrett von  
 Zügen, die über den Bf Rennsteig hinausfahren, beim Zugleiter abzugeben.  
 
 Es ist zugelassen, dass Züge, die über den Bf Rennsteig hinaus  
 weiterfahren, das jeweilige Schlüsselbrett behalten, wenn sie keine   
 Kreuzung mit anderen Zügen durchführen und sich kein weiterer Zug   

auf dem laut Fahrplan zu befahrenden Streckenabschnitt befindet. 
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Zu FV-NE § 17 (7) 
Regelungen zur Zugfolge: 
In Richtung Ilmenau:    Zlmst Hp Rappelsdorf.                                                                                                
Es darf ein Zug bis zum Hp Rappelsdorf folgen, wenn der vorausgefahrene 
Zug für die Zlmst Bf Schleusingen eine Ankunftsmeldung abgegeben hat.      
  
     

Zu FV-NE § 35 (2) 
Züge dürfen regelmäßig zwischen Themar und Schleusingen  
nachgeschoben werden. Das nachschiebende Triebfahrzeug ist stets   
mit dem Zug zu kuppeln.  
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 bleibt frei 
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II. Örtliche Richtlinien zur Konzernrichtlinie 408  
    der DB AG  
 
     Bf Ilmenau 
 
a) Beschreibung, Lage 
 
 Der Bahnhof Ilmenau ist Endbahnhof  
 
 der eingleisigen Strecke Plaue – Ilmenau, 
 
 und Anfangsbahnhof  
 
 der eingleisigen, im Zugleitbetrieb betriebenen, Nebenbahn Ilmenau –    
      Themar (Rennsteigbahn).  

 
Der Bahnhof Ilmenau ist Zuglaufmeldestelle außerhalb der Zugleitstrecke. 
In km 19,520 der Rennsteigbahn endet der Gültigkeitsbereich der KoRil 408  
und  es beginnt der Gütigkeitsbereich der FV-NE und der  
Zuständigkeitsbereich der Rennsteigbahn GmbH & Co KG. 
 
Im Bahnhof Ilmenau der DB AG gelten die Vorschriften der DB AG, 
einschließlich der örtlichen Richtlinien zur KoRil 408.01-09 für das 
Zugpersonal – NL Südost. 
 
Der Bremsweg beträgt 700 m. 
 
 

b) Benachbarte Zugfolgestellen 
 

In Richtung Stützerbach: Es darf ein Zug bis zum Signal So 8 der 
Zuglaufmeldestelle Hp Ilmenau Bad folgen, nachdem der vorausfahrende Zug 
in Stützerbach eine Ankunftsmeldung an den Zugleiter der Rennsteigbahn 
abgegeben hat und der Zugleiter dem Fdl Ilmenau die Erlaubnis zur Fahrt gibt. 
 
 

c)   Kreuzungsmöglichkeiten benachbarter Betriebsstellen  
 

 Richtung Themar: Bf Stützerbach 
 Richtung Plaue:    Bf Elgersburg 
 
d) Fernmeldeeinrichtungen 
 

Fernsprech- und Funkeinrichtungen 
§ Wechselsprechanlage zwischen Fdl und Zugpersonal an den  
     Gleisen 1 und 2 
§ Zuglauffernsprecher beim Fdl 
§ Faxgerät beim Fahrdienstleiter 
§ Kanal – Nummer Zugfunk E 79 
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e) Weitere nähere Bestimmungen zur DV 408 
 

Zu DV 408.0221 (2) a 
Zuglaufmeldungen sind über Zuglauffernsprecher an den Zugleiter der 
Rennsteigbahn zu geben. 
Im Störungsfall dürfen Zuglaufmeldungen auf allen zur Verfügung stehenden 
Fernmeldeeinrichtungen gegeben werden. 
 
 

Zu DV 408.0401 (2) 
Anordnungen über den Zugverkehr der Rennsteigbahn werden von der 
Betriebsleitung oder dem Zugleiter der Rennsteigbahn an den Fdl über das 
Faxgerät übermittelt. Es werden Vordrucke gemäß   
SbV Teil A Abschnitt IV c Anlage 1 der Rennsteigbahn verwendet. 
Die bekannt gegebenen Anordnungen über den Zugverkehr werden, soweit 
erforderlich, an weitere beteiligte Stellen bekannt gegeben. 
Bei Dienstbeginn stimmen sich der Fdl Ilmenau und der Zugleiter Rennsteig 
ab.   

 
Zu DV 408.0851 (4) b 

Rangierabteilungen dürfen in Richtung Ilmenau Bad nicht über das Signal  
Ra 10 des Bahnhofes Ilmenau hinaus rangieren. Wird ein Rangieren über  
Ra 10 erforderlich, ist die Erlaubnis des Zugleiters  
Bahnhof Rennsteig einzuholen. 
 

 Bevor die Dienstruhe auf der Rennsteigbahn beginnt, erteilt der Zugleiter 
 Rennsteig dem Fahrdienstleiter Bf Ilmenau die Erlaubnis zur Rangieren 
 über Ra 10 bis km 19,400 (Betriebliche Grenze zwischen DB und RBG). 
    Die erteilte Erlaubnis gilt während der Dienstruhe der Rennsteigbahn. 
 Der Zugleiter vermerkt die erteilte Erlaubnis im „Meldebuch für den 
 Zugleiter“. 
 Bei Dienstbeginn des Zugleiters der Rennsteigbahn nimmt dieser  
 die Erlaubnis beim Fdl Ilmenau zurück und vermerkt die Zurücknahme  
 im „Meldebuch für den Zugleiter“. 

 
 

f) Zusätzliche Bestimmungen zum Signalbuch 
 

bleibt offen 
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Bf Themar 

 
a) Beschreibung, Lage 
 
 Der Bahnhof Themar ist Durchgangsbahnhof  
 
       der eingleisigen Strecke Eisenach - Sonneberg, 
 
       und Anfangsbahnhof  

 
       der eingleisigen, im Zugleitbetrieb betriebenen, Nebenbahn Ilmenau –    
       Themar (Rennsteigbahn) 
 

 
 
Der Bahnhof Themar ist Zuglaufmeldestelle außerhalb der Zugleitstrecke. 
 
Im km 61,053 (Standort Einfahrsignal K des Bf Themar) der Rennsteigbahn 
endet der Gültigkeitsbereich der FV-NE  und es beginnt der Gütigkeitsbereich 
der KoRil 408 und der betriebliche Zuständigkeitsbereich der DB Netz AG 
(Fahrtrichtung Ilmenau – Themar). 
 
Die wirtschaftliche Grenze liegt im km 61, 545. 
 
Im Bahnhof Themar der DB AG gelten die Vorschriften der DB AG, 
einschließlich der örtlichen Richtlinien zur KoRil 408.01-09 für das 
Zugpersonal – NL Südost. 
 
Der Bremsweg beträgt 700 m. 
 
 

b) Benachbarte Zugfolgestellen 
 
 In Richtung Schleusingen: Es darf ein Zug bis zum Signal So 8 der 

Zuglaufmeldestelle Hp Rappelsdorf folgen, nachdem der vorausfahrende Zug 
in Schleusingen eine Ankunftsmeldung an den Zugleiter der Rennsteigbahn 
abgegeben hat und der Zugleiter dem Fdl Themar die Erlaubnis zur Fahrt 
gibt. 

 
 
c) Kreuzungsmöglichkeiten benachbarter Betriebsstellen  
 
 Richtung Ilmenau:             Bf Schleusingen 
 Richtung Grimmenthal:     Bf Grimmenthal 
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d) Fernmeldeeinrichtungen 
 
       Fernsprech- und Funkeinrichtungen 

§ Zuglauffernsprecher beim Fdl 
§ Posthauptanschluss mit Fax 
§ Bahnhofsringleitung 
§ Fernsprecher an den Einfahrsignalen A, I, K 
§ Kanal – Nummer Zugfunk E 62 

 
 
 
e) Weitere nähere Bestimmungen zur DV 408 
 

Zu DV 408.0221 (2) a 
 Zuglaufmeldungen sind über Zuglauffernsprecher an den Zugleiter der 

Rennsteigbahn zu geben. 
 Im Störungsfall dürfen Zuglaufmeldungen auf allen zur Verfügung stehenden 

Fernmeldeeinrichtungen gegeben werden. 
 
 

Zu DV 408.0401 (2) 
Anordnungen über den Zugverkehr der Rennsteigbahn werden von der 
Betriebsleitung oder dem Zugleiter der Rennsteigbahn an den Fdl über das 
Faxgerät übermittelt. Es werden Vordrucke gemäß                                   
SbV Teil A Abschnitt IV c Anlage 1 der Rennsteigbahn verwendet. 
Die bekannt gegebenen Anordnungen über den Zugverkehr werden, soweit 
erforderlich, an weitere beteiligte Stellen bekannt gegeben. 
Bei Dienstbeginn stimmen sich der Fdl Themar und der Zugleiter Rennsteig 
ab.   
 

 
Zu DV 408.0851 (4) b 

Rangierabteilungen dürfen in Richtung Schleusingen nicht über das Signal 
Ra 10 hinaus rangieren. Wird ein Rangieren über Ra 10 erforderlich, ist die 
Erlaubnis des Zugleiters Bahnhof Rennsteig einzuholen. 
 

 
 
 

f) Zusätzliche Bestimmungen zum Signalbuch 
 

Bleibt offen 
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III. Verzeichnis der Bahnübergänge der  
        Strecke Ilmenau – Themar 
 
 
 

a. technisch gesicherte Bahnübergänge 
 

Nr. Lage 
Km 

Kreuzende Straße vorh. Bü 
Sicherung 

Vzulässig Sonstiges 

1 19,700 Ilmenau Krankenhaus EBÜT 80 50  
2 20,400 Ilmenau-Bad HSA 64b 50  
3 23,525 Manebach B4 Po23 EBUeT 80 50  
4 23,950 Manebach Po24 EBUeT 80 50  
5 26,600 Manebach B4 EBUeT 80 50  
6 33,095 Rennsteig L1141 EBUeT 80 40  
7 35,140 Schmiedefeld L1140 mVS (F) 40  
8 41,895 Schleusinger Neundorf 

B4 
EBUeT 80 40  

9 46,490 Hinternah L2038 EBUeT 80 40  
10 49,200 Schleusingen/O B4 EBÜT 80 40  
11 50,069 Schleusingen B247 BÜSTRA 40  
12 50,238 Schleusingen EBÜT 80 40  
13 50,755 Schleusingen L2035 eVS/BI(O) 40  
14 51,270 Schleusingen mVS/eIW/(F) 50  
15 55,775 Zollbrück L1025 EBUÜ80 30  
16 58,470 Kloster Veßra L1134 EBÜT 80 40  

 
 
 
           Anmerkung: Auf Grund Oberbaumängel sind zur Zeit niedrigere  
    zulässige Geschwindigkeiten an den Bü im VzG festgelegt.  
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b)  nichttechnisch gesicherte Bahnübergänge 

 
Nr
. 

Lage 
km 

Kreuzende Straße Pf 2 à 
Km 

Pf 2 ß 
km 

V zulässig nach 

Sichtverhältnissen 
→ ← 

Sonstiges 

1 19,480 Ilmenau Stadtstraße 19,315 19,680 50  
2 20,080 Ilmenau Fußweg 19,880 20,280 50 Mit Schikane 
3 20,830 Ilmenau Fußweg 20,645 20,987 50  
4 21,204 Ilmenau Fußweg 21,054 21,362 50 Mit Schikane 
5 22,115 Ilmenau Fußweg 21,923 22,265 50  
6 24,347 Manebach Fußweg 24,247 24,552 50  
7 24,777 Manebach Fußweg 24,583 24,975 50  
8 25,350 Manebach Privatweg 25,150 25,555 50 Straße  

5 km/h        ● 
9 25,735 Manebach 25,541 25,917 50  

10 26,160 Manebach 25,922 26,265 50  
11 27,545 Stützerbach Feldweg 27,390 27,700 30 50                    ● 
12 29,220 Stützerbach 29,070 29,540 30 20  
13 29,593 Stützerbach 29,437 29,800 10  
14 29,850 Stützerbach Fußweg 29,700 30,000 50  
15 33,925 Schmiedefeld B 4 33,720 34,124 40  
16 35,140 Schmiedefeld 34,930 35,300 0 mVS (F) defekt 
17 36,140 Schmiedefeld Fußweg 35,990 35,290 30 Mit Schikane 
18 37,235 Schmiedefeld 37,020 37,433 40  
19 38,942 Schmiedefeld 38,748 39,150 40  
20 40,188 Schmiedefeld Fußweg 40,052 40,327 40  
21 42,387 Schleus-Neundorf 42,200 42,741 20 10  
22 43,067 Schleus-Neundorf 42,755 --------- 10  
23 43,410 Schleus-Neundorf ---------- --------- 10 10  
24 43,533 Schleus-Neundorf 43,375 43,640 20 10  
25 43,856 Schleus-Neundorf ---------- 44,055 20 10  
26 44,381 Schleus-Neundorf 44,160 44,625 40  
27 45,001 Hinternah Feldweg 44,820 45,200 40  
28 45,901 Hinternah Feldweg 45,680 46,063 40  
29 46,221 Hinternah  46,028 46,364 40  
30 46,726 Hinternah 46,520 --------- 20  
31 46,995 Hinternah 46,840 --------- 10 20  
32 47,103 Hinternah --------- --------- 10 20  
33 47,495 Hinternah 47,350 47,885 40 20  
34 48,145 Hinternah 47,933 48,379 40  
35 48,805 Hinternah 48,407 49,190 20 20  
36 50,615 Schleusingen Fußweg 50,490 50,700 40  
37 51,767 Schleusingen 51,523 52,157 50 20  
38 53,056 Rappelsdorf L2033 52,829 53,304 20  
39 53,318 Rappelsdorf 53,178 53,510 50  
40 54,479 Zollbrück Feldweg 54,250 54,700 20 50  
41 55,902 Zollbrück Feldweg 55,721 56,100 50  
42 56,845 Zollbrück Feldweg 56,645 57,010 50  
43 57,212 Zollbrück Feldweg 57,010 57,400 50  
44 58,163 Kloster Veßra 57,973 58,366 50  
45 59,156 Kloster Veßra L 2076 58,898 --------- 10 20                    ●    
46 59,313 Kloster Veßra 59,158 59,545 50 20  

 
 Anmerkung: Auf Grund Oberbaumängel sind zur Teil niedrigere  
    zulässige Geschwindigkeiten an den Bü festgelegt (VzG). 
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IV. Verzeichnis der zulässigen Streckengeschwindigkeiten 
und dauernden Langsamfahrstellen (VzG) 

 
Strecke Ilmenau - Themar  
 
Zulässige Streckengeschwindigkeiten  

Ilmenau – km 31,000                           50 km/h 
Km 31,000 – Rennsteig    30 km/h                        ● 
Rennsteig – Schleusingen     30 km/h                        ● 
Schleusingen – Themar  30 Km/h 
 

Bremsweg: 400 m 
 
 
a) Richtung Ilmenau à Themar 
 

V 
zulässig 

Anfang 
Ende 

Standort 
Lf 6 

Standort 
Lf 7 

Grund 
Besondere Maßnahmen 

Abstand (m) 
Lf 6 zu Lf 7/Bü 

1 2 3 4 5 6 
 50 19,350 

28,740 
 19,350   

30 28,740 
29,585 

28,340 28,740 Brückenmängel  
400 

10 28,740 
28,760 

  Brückenmängel – nur 
lokbespannte Züge; Lf 1, 
2,3 aufgestellt; La - Eintrag 

 

10 29,585 
29,605 

29,430 29,580 nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
km 29,593 

150 

 
50 

29,605 
31,000 

 29,605   

40 31,000 
33,400 

30,600 31,000 Rili Steilstrecke   

30 33,400 
42,380 

33,600 34,000 Rili Steilstrecke  
400 

20 42,380 
42,395 

41,980 42,380 nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
Km 42,387;  

 
400 

30 42,395 
43,055 

   
 
 

 

10 43,055 
43,440 

42,655 43,055 2 nichttechnisch gesicherte 
Bü bei 
Km 43,067 und 43,410;  
Lf 7 mit Tafel „Bü“: 
Pf 2 mit 
Wiederholungszeichen 
 
 
 
 

 
400 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

● 
 
● 
 
● 
 
 
● 
 
 
● 
 
 
● 
 
 
● 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 

 
 
 
● 
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30 43,440 
43,525 

    

20 43,525 
43,865 

43,375 43,525 2 nichttechnisch gesicherte 
Bü bei 
Km 43,533 und 43,856;  
Lf 7 mit Tafel „Bü“ 

 
150 

30 43,865 
46,710 

    

20 46,710 
46,980 

46,310 46,710 nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
Km 46,726;  

 
400 

10 46,980 
47,110 

46,840 46,980 2 nichttechnisch gesicherte 
Bü bei 
Km 46,995 und 47,103;  
Lf 7 mit Tafel „Bü“ 

 
150 

30 47,110 
48,797 

    

20 48,797 
48,810 

48,397 
 

48,797 nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
Km 48,805  
Lf 7 mit Tafel „Bü“ 

 
400 

 

30 48,810 
53,050 

    

20 53,050 
53,064 

52,650 53,050 nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
Km 53,056;  
Lf 7 mit Tafel „Bü“ 

 
400 

30 53,064 
54,470 

    

20 54,470 
54,484 

54,070 54,470 nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
Km 54,479;  
Lf 7 mit Tafel „Bü“ 

 
400 

30 54,484 
59,148 

    

10 59,148 
59,162 

58,798 59,148 nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
Km 59,156 
Lf 7 mit Tafel „Bü“ 

 
400 

30 57,162 
61,545 
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b) Richtung Themar à Ilmenau 
 

V 
zulässig 

Anfang 
Ende 

Standort 
Lf 6 

Standort 
Lf 7 

Grund 
Besondere Maßnahmen 

Abstand (m) 
Lf 6 zu Lf 7 

1 2 3 4 5  
30 61,545 

59,145 
 61,545   

20 59,145 
59,160 

58,745 59,145 nichttechnisch gesicherter 
Bü bei k 59,156; 
Lf 7 mit Tafel „Bü“; 
Pf 2 mit 
Wiederholungszeichen vor 
Bü 

 
400 

30 59,160 
53,064 

    

20 53,064 
53,050 

54,604 53,064 Nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
Km 53,056;  
Lf 7 mit Tafel “Bü“; 
Pf 2 mit 
Wiederholungszeichen vor 
Bü 

 
400 

30 53,050 
51,757 

    

20 51,757 
51,773 

52,157 51,757 Nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
Km 51,767;  

 
400 

30 51,773 
48,795 

    

20 48,795 
48,814 

49,195 48,795 Nichttechnisch gesicherter 
Bü bei km 48,805;  
Lf 7 mit Tafel „BÜ“ 

 
400 

30 48,814 
47,485 

    

20 47,485 
47,110 

47,885 47,485 4 nichttechnisch gesicherte 
Bü bei 
km 47,495, km 47,103, 
km46,995 und km 46,726;  

 
400 

30 47,110 
43,862 

 47,110   

10 43,862 
43,850 

44,262 43,862 Nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
Km 43,856; 
Lf 7 mit Tafel „Bü“ 

 
400 

30 43,850 
43,440 

    

10 43,440 
43,055 

43,640 43,440 3 nichttechnisch gesicherte 
Bü in km 43,533, km 
43,410 und km 43,067 
Lf 7 mit Tafel „Bü“ 
 
 

 
200 

30 43,055  43,055   

● 
 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 
● 

● 
 
 
● 
 
 
● 
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42,395 
10 42,395 

42,380 
42,795 42,395 Nichttechnisch gesicherter 

Bü bei 
Km 42,387; 
Lf 7 mit Tafel „Bü“ 

 
400 

30 42,380 
33,400 

    

30 33,400 
31,000 

33,450 33,050 Rili Steilstrecke 400 

50 31,000 
29,605 

31,000    

10 29,605 
29,587 

30.005 29,605 nichttechnisch gesicherter 
Bü bei 
km 29,593; Lf 7 mit Tafel   
mit„Bü“ 

 
400 

50 29,587 
29,210 

    

20 29,210 
29,195 

29,540 29,210 Nichttechnisch gesicherter 
Bü bei km 29,220; Lf 7 mit 
Tafel „Bü“ 

 
330 

30 29,195 
28,740 

29,195  Dauerbehelfsbrücke, 
Brückenmängel 

 

10 28,760 
28,740 

28,910 28,760 Brückenmängel – nur für 
lokbespannte Züge;  
Lf 1,2,3 aufgestellt 

 
150 

50 28,740 
19,400 

 28,740   
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 Seite bleibt frei 
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Seite bleibt frei 
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V. Verzeichnis der zulässigen Zuglängen 
 

Strecke Ilmenau – Themar 
 
 
 Ilmenau – 

Stützerbach 
Stützerbach - 
Schleusingen 

Schleusingen 
- Themar 

Reisezüge 90 m 90 m 90 
Güterzüge 200 m 100 m 250 m 

 
 
o Verkehren von Reisezügen von mehr als 90 m Zuglänge mit 

Verkehrshalten nur nach besonderer Betrieblicher Anordnung 
o Verkehren von längeren Güterzügen nur nach besonderer Betrieblicher 

Anordnung  
 
 
 
 
 
 

VI. Verzeichnis der Einschränkungen der 
Radsatz- und Meterlasten 

 
Strecke Ilmenau – Themar 
 

von bis Radsatzlast Meterlast 
Ilmenau Schleusingen 18 t 6,4 t/m 
Schleusingen Themar 20 t 8,0 t/m 
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VII. Verzeichnis der Gleisneigungen 
 
 Strecke Ilmenau – Themar 
 
 
 

von  km bis km Neigung 
‰ 

von  km bis km Neigung 
‰ 

19,400 20,485 + 27,6 46,915 47,540 -    2,5 
20,485 23,550 + 25,0 47,540 49,200 + 26,6 
23,550 29,010 + 25,2 49,200 49,900 -  25,3 
29,010 31,000 + 32,8 49,000 50,060 -  60,6 
31,000 32,900 + 60,1 50,060 50,860 -  13,3 
32,900 33,400 + 18,5 50,860 51,240 -  13,0 
33,400 33,800 -  18,5 51,240 53,165 -    9,8 
33,800 35,000 -  54,4  53,165 59,254 -  11,3 
35,000 35,700 +   1,7 59,254 61,545 -  10,9 
35,700 36,800 -  57,8    
36,800 38,000 -  33,2    
38,000 38,870 -  60,6    
38,870 42,550 -  34,1    
42,550 43,155 -  24,7    
43,155 46,915 -  24,8    

 
Positives Vorzeichen:  Steigung in Kilometrierungsrichtung 
Negatives Vorzeichen: Gefälle in Kilometrierungsrichtung 
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Hp Ilmenau Bad

20
,4

50

von Ilmenau Bahnsteig 270 m

nach Manebach

20,535

20,690

Hp Manebach

23
,7

30
von Ilmenau Bad

Bahnsteig 95 m nach Stützerbach

23,840

H

H

H

H H
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Bf Stützerbach 

28
,9

03

28
,2

62

NL = 235 m

>  3  <
von Manebach Bahnsteiglänge 105 m 29,262

NL = 200 m + 9

>   2  < 7

+ 2 + 4 Bahnsteiglänge 105 m + 7

nach Rennsteig

1a + 5 1 1b
NL = 50 m NL = 90 m 6 NL = 130 m

28,704

29,011
Es besteht Abhängigkeit zwischen:
W 5 mit W 4
W 6 mit W 7

H

H
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Bf Rennsteig

Gs I

von Stützerbach 5 1
>  2  <

33,142    A 10

>  3  <
2 4 4 9

Gs II
33,538

Es besteht Abhängigkeit zwischen:
Gs I mit W 5

B
33,755

nach Schmiedefeld am Rennsteig

Bf Schmiedefeld
nach Schleusinger Neundorf

Gs I

3 8

von Rennsteig >  2  < 35,550

Bahnsteig 9

>  1  <
35,100 1 Bahnsteig

35,257 35,486
Es besteht Abhängigkeit zwischen: Gs I mit W 8

H
H

H

H



Rennsteigbahn GmbH Co KG
SbV Teil B

Anlage 1
Lageplanskizzen

SbV Teil B Strecke 4

Hp Thomasmühle

38,860

von Schmiedefeld             Bahnsteig

nach Schleusinger Neundorf

39,050

Bf Schleusinger Neundorf

42
,8

50

42
,9

08

+ 6 43
,1

55

>  2  <
Bahnsteig 90m

von Schmiedefeld am Rennsteig nach Hinternah

>  1  <
+ 2 Bahnsteig 95m

42
,5

50

H

H

H

H
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Bf Hinternah

47
,1

92

47
,2

90

47
,5

40

Bahnsteig 90m

>  1  <
von Schleusinger-
Neundorf Bahnsteig 80m

>  2  <
+ 1 + 7

nach Schleusingen Ost

46,916

Hp Schleusingen Ost
48

,9
35

von Hinternah Bahnsteig 120m nach Schleusingen

49,045

H

H

H

H
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Bf Schleusingen

17
28

von Schleusingen Ost 18

50,540 50,884 51,110 32 51,520

1 Gs VI         nach Rappelsdorf

34

>  2  <
Bahnsteige 2 und 3

Anschlussbahn n. Suhl

9 >  3  <

10 4

11 5 Es besteht Abhängigkeit zwischen

Gs II zu W 6 Gs VI zu W 34
6 Gs III zu W 25

Gs IV zu W 29
Gs V  zu W 26 

H

H

25

Gs III

Gs IV

Gs VGs II

8

9

3

6

26

29

30

H

H
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Hp Rappelsdorf

53
,0

75

von Schleusingen Bahnsteig 90m nach Veßra

53,165

Hp Veßra

59
,1

58

von Rappelsdorf nach Themar

Bahnsteig 100m

59,258

H

H
H

H
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Anschluss Betriebswerk Ilmenau

DB Netz AG
>  2  <

3 DB Netz AG
>  1  <

RSBG
13

14

17

17 a 15

16 18

Weiche 3 und Gs 1 - DB Netz AG 

10 a
10

11

7

6

Gs I

1
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Regelmäßig abzugebende Zuglaufmeldungen  
Strecke Ilmenau – Themar 
(für Zugführer bei Eintrag „Zf“ im Fahrplan Spalte 10) 
  
 
 
     Ilmenau         Hp Ilmenau Bad      Hp Manebach        Bf Stützerbach           Bf Rennsteig         Bf Schmiedefeld            
              am Rennsteig  
     
      
 
 
 
 
Zug in Zugleiter (Zl) Zugführer (Zf) Fdl Ilmenau 
Ilmenau Fahrerlaubnis  

 
 

Fahranfrage 
Abfahrbereitschaft an Fdl Ilmenau melden 
 

Zugmeldung an Zl Rennsteig - 
Zustimmung zur Abfahrt   
Rückmelden an Zl Rennsteig 

Ilmenau Bad Fahrerlaubnis  
Rückmelden an Fdl Ilmenau  
Fahrerlaubnis  

Ankunftmeldung  
Fahranfrage  

 

Manebach Fahrerlaubnis  
 

Ankunftmeldung  
Fahranfrage 

 

Stützerbach Fahrerlaubnis  
Zugmeldung an Fdl Ilmenau 
Fahrerlaubnis  
Rangiererlaubnis 

Ankunftmeldung  
Fahranfrage  
Rangiererlaubnisanfrage 

 

Rennsteig Fahrerlaubnis  
Rangiererlaubnis  

Fahranfrage 
Rangiererlaubnisanfrage 

 

Schmiedefeld am Rennsteig Fahrerlaubnis  
Rangiererlaubnis  

Ankunftmeldung  
Fahranfrage  
Rangiererlaubnisanfrage 
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II 

 
             Bf Schleusinger     Bf Hinternah     Hp                          Bf Schleusingen       Hp Rappelsdorf           Hp Veßra                Bf Themar 
                 Neundorf                               Schleusingen Ost 

 
 
  
 
 

 
 
Zug in Zugleiter (Zl) Zugführer (Zf) Fdl Themar 
Schleusinger Neundorf Fahrerlaubnis  

Rangiererlaubnis  
Ankunftmeldung  
Fahranfrage  
Rangiererlaubnisanfrage  

 

Hinternah Fahrerlaubnis  
Rangiererlaubnis  

Ankunftmeldung  
Fahranfrage 

 
 

Schleusingen Ost Fahrerlaubnis  
Rangiererlaubnis  

Ankunftmeldung  
Fahranfrage 

 

Schleusingen Zugmeldung an Fdl Themar 
Fahrerlaubnis  
Rangiererlaubnis  
 
Rückmelden an Fdl Themar 
Fahrerlaubnis  
Rangiererlaubnis  

Ankunftmeldung  
Fahranfrage  
Rangiererlaubnisanfrage  

 
 
 

Rappelsdorf Fahrerlaubnis  
 

Ankunftmeldung  
Fahranfrage  
 

 

Veßra Fahrerlaubnis  
 

Ankunftmeldung  
Fahranfrage  
 

 

Themar  
 
 
Fahrerlaubnis  
 

 
 
 
Fahranfrage 

 Rückmelden an Zl Rennsteig 
 
Zugmeldung an Zl Rennsteig - 
Zustimmung zur Abfahrt   

 Angaben in den Spalten:  Bei geteilten Feldern beziehen sich die Angaben über den Strich auf die Fahrtrichtung   Ilmenau – Themar, unter dem Strich auf die Fahrtrichtung Themar – Ilmenau 
                                           Bei ungeteilten Feldern gelten die Angaben für beide Fahrtrichtungen 
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An unsere Frachtkunden! 
 
Auf dem Ladegleis dieses Bahnhofs ist unseren Kunden das selbstständige Verschieben von 
Güterwagen gestattet, sofern keine außergewöhnlichen Güter verladen sind 
(explosionsgefährliche, radioaktive, lademaßüberschreitende oder besonders schwere 
Güter). 
 
Bedenken Sie aber bitte, dass bewegte Güterwagen wegen ihres Gewichts und ihres 
leichten Laufs auf den Schienen zu einer großen Gefahr werden können. Wenn Sie solche 
Bewegungen veranlassen, beachten Sie daher unbedingt und verantwortlich folgende 
Unfallverhütungsmaßnahmen: 
Bewegen Sie Güterwagen nur, wenn kein Eisenbahn-Triebfahrzeug zur Verfügung steht, 
wenn auch kein Eisenbahner zur Stelle ist, wenn gute Sicht herrscht, wenn das Verschieben 
dem Ladegeschäft dient und auf den Nachbargleisen kein Verkehr ist. Weichen dürfen nicht 
umgestellt werden. Bei starkem Wind, bei dem ein Wagen unbeabsichtigt in schnellere 
Bewegungen kommen könnte, ist das Bewegen zu unterlassen. 
Belehren Sie vorher Ihre Helfer über das richtige Verhalten und warnen Sie alle anderen 
Personen in der Nähe. Das Ladegeschäft an anderen Güterwagen muss eingestellt werden, 
wenn Ihr Güterwagen darauf zurollen soll. 
Bewegen Sie Wagen nur mit Schrittgeschwindigkeit, damit sie in der Gewalt behalten und 
nichts beschädigt wird. Wenn Sie mehr als einen Güterwagen gleichzeitig bewegen, müssen 
die Güterwagen miteinander gekuppelt sein. Es dürfen höchstens 3 Güterwagen gleichzeitig 
bewegt werden. 
Von Hand darf ein Güterwagen nur an dessen Seitenwänden geschoben werden. Niemals 
ziehen oder ins Gleis treten! 
Güterwagen niemals durch Anstemmen gegen Puffer, durch Ziehen an der Kupplung, an den 
Pufferscheiben oder Einstecken von Stangen zwischen den Radspeichen bewegen oder 
aufhalten! 
Wagenrücker (Knippstangen) dürfen nur an den hinteren Rädern angesetzt werden. 
Ein Seil zum Ziehen mit einem Fahrzeug muss mindestens 5 m lang sein. Befestigen Sie es 
möglichst am hinteren Ende des Güterwagens an den vorgesehenen Ösen so, dass es sich 
nachher leicht lösen lässt. Zwischen ziehendem Fahrzeug und dem Güterwagen darf sich 
niemand aufhalten. Tierbegleiter oder Kraftfahrzeugführer müssen einen sicheren Abstand 
vom Güterwagen halten. 
Zum Schieben mit einem Fahrzeug dürfen keine losen Stempel benutzt werden.  
 
Achten Sie während der Bewegung darauf, dass das Zugseil sich nicht an den Pfosten oder 
anderen Hindernissen festsetzt. 
 
Nach der Bewegung legen Sie den Güterwagen wieder so fest, wie das vor der Bewegung 
der Fall war. Steine, Eisenteile und dergleichen dürfen hierzu nicht benutzt werden. 
 
Rennsteigbahn GmbH & Co KG 
Am Rennsteig 3 (Bf Rennsteig) 
99711 Schmiedefeld 
 
Ruf: 036782 70666 
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III.  Bedienungsanweisungen für BÜSA 
 
 

Strecke Ilmenau – Themar 
 

Nr. Lage 
Km 

Kreuzende Straße vorh. Bü 
Sicherung 

V max Sonstiges 

1 19,700 Ilmenau 
Krankenhaus 

EBÜT 80 50 Po 19 

2 20,400 Ilmenau-Bad HSA 64b 50 Po 20 
3 23,525 Manebach B4 Po23 EBÜT 80 50  
4 23,950 Manebach Po24 EBÜT 80 50  
5 26,600 Manebach B4 EBÜT 80 50  
6 33,095 Rennsteig L1141 EBÜT 80 40  
7 35,140 Schmiedefeld L1140 mVS (F) 40  
8 41,895 Schleusinger 

Neundorf B4 
EBÜT 80 40  

9 46,490 Hinternah L2038 EBÜT 80 40  
10 49,195 Schleusingen/O B4 EBÜT 80 40  
11 50,066 Schleusingen B247 BÜSTRA 40  
12 50,238 Schleusingen EBÜT 80 40  
13 50,755 Schleunigen L2035 eVS/BI(O) 40  
14 51,270 Schleusingen mVS/eIW/(F) 50  
15 55,770 Zollbrück L1025 EBÜT 80 30  
16 58,465 Kloster Veßra L1134 EBÜT 80 40  

 
 
1.  Bü km 19,700 
 
a) Beschreibung, Lage 
 

Bei km 19,700 kreuzt die Bahnstrecke Ilmenau – Themar eine Gemeindestraße im 
Bereich der freien Strecke zwischen den Bahnhöfen Ilmenau und Stützerbach. 

 
Die Sicherung des Bü erfolgt durch eine zugbewirkte, fernüberwachte BÜSA der 
Bauart EBÜT 80 mit Lichtzeichen und Halbschranken. Die Ein- und Ausschaltung 
erfolgt durch Einschaltkontakte. 

 
Die Fernüberwachung befindet sich beim Fdl Ilmenau. 
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Lage der Induktionsschleifen und Signale: 
 
Lage der Anlagenteile 
[km] 

Richtung 
Ilmenau – Stützerbach 

Richtung 
Stützerbach - Ilmenau 

Wirksamkeitskontakt   
Einschaltkontakt   
UT   
HET   
Ausschaltkontakt   
Standort Fernsprecher Vor Bahnübergang Am Schalthaus 

 
 
b) Funktionsweise 
 

Die Einschaltung der BÜSA erfolgt in Fahrtrichtung Ilmenau – Themar selbsttätig durch 
Befahren des Einschaltkontaktes, der ständig wirksam ist, soweit er nicht durch die 
Unwirksamkeitstaste ausgeschaltet wird. 
In der Fahrtrichtung Themar – Ilmenau erfolgt die Einschaltung durch Befahren des 
Einschaltkontaktes, nachdem dieser durch Befahren des Wirksamkeitskontaktes 
wirksam geschaltet wurde und soweit er nicht durch die Unwirksamkeitstaste 
ausgeschaltet wird. 

 
c) Störungen 
 

Im Falle der Störung ist, auch wenn bei Annäherung die Schranken geschlossen sind 
oder die  Lichtzeichen leuchten, vor dem Bü anzuhalten und nach Punkt d) zu 
verfahren. Ist eine Hilfseinschaltung durch HET nicht möglich, erfolgt die Sicherung 
gemäß FV-NE § 44 (8). 
 
Störungen werden dem Fdl angezeigt. Vor Zulassung einer Zugfahrt hat sich der Fdl zu 
überzeugen, dass keine Störung vorliegt. 

 
d) Hilfseinschaltung 
 

Die Hilfseinschaltung erfolgt über Hilfseinschalttasten. Zu deren Bedienung ist der 
Schlüssel DB-21 mitzuführen. Nach Befahren des Bahnüberganges erfolgt die 
Ausschaltung über die Ausschaltkontakte. Dazu müssen die Ausschaltkontakte 
vollständig frei gefahren werden. 

 
e) Handlungen bei Rangierfahrten und Sperrfahrten 
 

Sperrfahrten, die den Bereich der Einschaltstrecke, nicht aber den Bahnübergang 
befahren, werden durch den Fdl durch den Befehl Ad beauftragt, die betreffende 
Unwirksamkeitstaste (UT) zu bedienen. Hierzu muss der Schlüssel DB-22 mitgeführt 
werden. 
 
Nach Betätigung der UT wird der Einschalt- bzw. der Wirksamkeitskontakt für 60 sec. 
unwirksam geschaltet. Wird der Kontakt in dieser Zeit befahren, wird durch das 
Befahren mit jeder Achse die volle Unwirksamkeitszeit wieder hergestellt. Die 
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Einschalt- bzw. Wirksamkeitskontakte sind unwirksam, wenn die Überwachungslampe 
an der UT leuchtet. 

 
f) Fernsprecheinrichtungen 
 

Ein Fernsprecher befindet sich im Schalthaus. 
 
 
 
2.  Bü km 20,400 
 

a) Beschreibung, Lage 
 

Bei km 20,400 kreuzt die Bahnstrecke Ilmenau – Themar eine Gemeindestraße im 
Bereich der freien Strecke zwischen den Bahnhöfen Ilmenau und Stützerbach. 

 
Die Sicherung des Bü erfolgt durch eine zugbewirkte, fernüberwachte BÜSA der 
Bauart HSA 64a mit Lichtzeichen und Halbschranken. Die Ein- und Ausschaltung 
erfolgt durch Einschaltkontakte. 

 
Die Fernüberwachung befindet sich beim Fdl Ilmenau. 

 
Lage der Induktionsschleifen und Signale: 
 
Lage der Anlagenteile 
[km] 

Richtung 
Ilmenau – Stützerbach 

Richtung 
Stützerbach - Ilmenau 

Wirksamkeitskontakt   
Einschaltkontakt   
UT   
HET   
Ausschaltkontakt   
Standort Fernsprecher Vor Bahnübergang Am Schalthaus 

 
 
b) Funktionsweise 
 

Die Einschaltung der BÜSA erfolgt in Fahrtrichtung Ilmenau – Themar selbsttätig durch 
Befahren des Einschaltkontaktes, der ständig wirksam ist, soweit er nicht durch die 
Unwirksamkeitstaste ausgeschaltet wird. 
In der Fahrtrichtung Themar – Ilmenau erfolgt das Einschalten der 
Bahnübergangssicherungsanlage durch Betätigung eines Schlüsselschalters auf dem 
Bahnsteig Ilmenau Bad. 

 
c) Störungen 
 

Im Falle der Störung ist, auch wenn bei Annäherung die Schranken geschlossen sind 
oder die  Lichtzeichen leuchten, vor dem Bü anzuhalten und nach Punkt d) zu 
verfahren. Ist eine Hilfseinschaltung durch HET nicht möglich, erfolgt die Sicherung 
gemäß FV-NE § 44 (8). 
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Störungen werden dem Fdl angezeigt. Vor Zulassung einer Zugfahrt hat sich der Fdl zu 
überzeugen, dass keine Störung vorliegt. 

 
d) Hilfseinschaltung 
 

Die Hilfseinschaltung erfolgt über Hilfseinschalttasten. Zu deren Bedienung ist der 
Schlüssel DB-21 mitzuführen. Nach Befahren des Bahnüberganges erfolgt die 
Ausschaltung über die Ausschaltkontakte. Dazu müssen die Ausschaltkontakte 
vollständig frei gefahren werden. 

 
e) Handlungen bei Rangierfahrten und Sperrfahrten 
 

Sperrfahrten, die den Bereich der Einschaltstrecke, nicht aber den Bahnübergang 
befahren, werden durch den Fdl durch den Befehl Ad beauftragt, die betreffende 
Unwirksamkeitstaste (UT) zu bedienen. Hierzu muss der Schlüssel DB-22 mitgeführt 
werden. 
 
Nach Betätigung der UT wird der Einschalt- bzw. der Wirksamkeitskontakt für 60 sec. 
unwirksam geschaltet. Wird der Kontakt in dieser Zeit befahren, wird durch das 
Befahren mit jeder Achse die volle Unwirksamkeitszeit wieder hergestellt. Die 
Einschalt- bzw. Wirksamkeitskontakte sind unwirksam, wenn die Überwachungslampe 
an der UT leuchtet. 

 
f) Fernsprecheinrichtungen 
 

Ein Fernsprecher befindet sich im Schalthaus. 
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